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5Zusammenfassung

Zusammenfassung

In dieser Studie werden die rechtlichen und administra-
tiven Rahmenbedingungen für den Familiennachzug von 
Drittstaatsangehörigen zu legal in der Bundesrepublik 
Deutschland lebenden Drittstaatsangehörigen beschrie-
ben. Die Rahmenbedingungen für den Nachzug zu deut-
schen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sind nicht 
Kern dieser Arbeit und finden nur partiell Erwähnung. Im 
Zentrum der Betrachtung stehen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die Verwaltungsabläufe sowie die Unter-
stützungsleistungen und Integrationsmaßnahmen für den 
Nachzug von Angehörigen der Kernfamilie, sprich von 
Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern sowie von 
minderjährigen Kindern zu ihren Eltern und von Eltern 
zu ihren minderjährigen Kindern. Darüber hinaus werden 
die Regelungen für den Nachzug sonstiger Familienange-
höriger benannt. 

Besonderer Schutz der Ehe und Familie

Artikel 6 des Grundgesetzes sieht einen besonderen 
Schutz der Ehe und Familie vor. Auch die Europäische 
Menschenrechtskonvention (Artikel 8) und die Allgemeine 
Menschenrechtserklärung (Artikel 16) bekräftigen diesen 
besonderen Schutz- und Achtungsstatus. Im Jahr 2003 
wurde zudem die EU-Familienzusammenführungsricht-
linie (2003/86/EG)1 verabschiedet, die seither den EU-wei-
ten Rechtsrahmen für den Familiennachzug von Dritt-
staatsangehörigen zu Drittstaatsangehörigen und zu den 
Staatsbürgerinnen und -bürgern des jeweiligen Mitglied-
staates festlegt. Die nationalen Vorgaben zum Familien-
nachzug zu Deutschen und Drittstaatsangehörigen sind 
wiederum in den §§ 27-36 des Aufenthaltsgesetzes (Auf-
enthG) festgelegt. Die gleichgeschlechtliche Lebenspart-
nerschaft ist dabei der Ehe in Fragen des Familiennach-
zugs weitestgehend gleichgestellt. Der Familiennachzug 
von Drittstaatsangehörigen zu EU-Bürgerinnen und -Bür-
gern ist EU-rechtlich im Freizügigkeitsgesetz/EU (Frei-
zügG/EU) geregelt und nicht Teil dieser Studie.

Umfang

Seit dem Jahr 2014 ist ein deutlicher Zuwachs an erteilten 
Aufenthaltserlaubnissen für Drittstaatsangehörige zum 
Zweck der Familienzusammenführung mit Deutschen 

1 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung. Die 
Richtlinie gilt nicht für Dänemark, Großbritannien und Ir-
land.

und Drittstaatsangehörigen zu verzeichnen. So erhielten 
in den Jahren 2010 bis 2013 jährlich knapp 55.000 neu-
eingereiste Familienangehörige eine Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck der Familienzusammenführung. 2014 stieg die 
Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck des 
Familiennachzugs für in dem Jahr neueingereiste Dritt-
staatsangehörige auf 63.677. 2015 stieg die Zahl der erteil-
ten Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen für 
im Jahr 2015 eingereiste Personen weiter auf insgesamt 
82.440 an.  

Den größten Anteil an den Familienzusammenführun-
gen machten Ehefrauen bzw. Lebenspartnerinnen, die 
zu ihren Ehemännern oder Lebenspartnerinnen, nach-
zogen, aus; ihr Anteil lag im Jahr 2015 bei 42,8 % (35.319 
Personen) aller Familiennachzüge. Minderjährige Kinder 
stellten die zweitgrößte Nachzugsgruppe und machten 
jährlich einen Anteil zwischen 22,1 % im Jahr 2011 bis zu 
33,9 % im Jahr 2015 aus. Nachziehende Ehemänner und 
Lebenspartner stellen die drittgrößte Nachzugsgruppe vor 
Eltern und sonstigen Familienangehörigen. 

Die zehn Hauptherkunftsländer im Familiennachzug 
waren im Jahr 2015 Syrien (15.956 Familiennachzüge), die 
Türkei (7.720), die Russische Föderation (4.726), Indien 
(4.605), Kosovo (3.808), die USA (3.098), die Ukraine (2.693), 
China (2.635), der Irak (1.800) sowie Bosnien und Herzego-
wina (1.775). 

Nachzugsberechtigte

Das Recht auf Familiennachzug bezieht sich in erster Linie 
auf die Kernfamilie, also Ehe- und Lebenspartner sowie 
minderjährige Kinder, die zu ihren Eltern nachziehen 
und Eltern, die zu ihren unbegleiteten minderjährigen 
Kindern nachziehen. Darüber hinaus können unter be-
stimmten Voraussetzungen sonstige Familienangehörige 
nachziehen. 

Voraussetzungen

Grob lassen sich sechs Kernvoraussetzungen für 
den Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen 
herauskristallisieren: 
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 � Die aufnehmende Person muss über eine Niederlas-
sungserlaubnis, eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt 
– EU, eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Blaue Karte 
EU in Deutschland verfügen. Asylberechtigte, aner-
kannte Geflüchtete sowie subsidiär Schutzberechtigte 
genießen dabei grundsätzlich einen privilegierten Zu-
gang, wobei dies für letztere Gruppe derzeit allerdings 
nur eingeschränkt gilt (s. Kapitel 2.1.4). 

 � Die aufnehmende Person muss ausreichenden 
Wohnraum, 

 � Krankenversicherungsschutz und 
 � den Lebensunterhalt für sich und die Familienangehö-

rigen nachweisen bzw. sichern können. 
 � Darüber hinaus müssen bestimmte Nachzugsgruppen 

vor der Visumerteilung Deutschkenntnisse nachwei-
sen und/oder nach der Einreise Sprach- und Orientie-
rungskurse im Rahmen des Integrationskurses bele-
gen und bestehen. 

 � Beim Ehe- bzw. Lebenspartnernachzug müssen die 
Partnerinnen und Partner wiederum in der Regel 
mindestens 18 Jahre alt sein.

Privilegierter Zugang

Für einzelne Personengruppen kann bei dem Famili-
ennachzug von bestimmten Voraussetzungen abgese-
hen werden oder ist von bestimmten Voraussetzungen 
abzusehen. Dies gilt beispielsweise für die Lebensunter-
haltssicherung, von der bei Resettlement-Flüchtlingen, 
anerkannten Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlin-
gen sowie subsidiär Schutzberechtigten, wenn sie den 
Antrag auf Familiennachzug innerhalb von drei Mona-
ten nach unanfechtbarer Anerkennung ihres Schutzsta-
tus oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei 
Resettlement-Flüchtlingen stellen. Nach dieser Über-
gangsfrist kann von den Voraussetzungen abgesehen wer-
den. Desweiteren kann bei bestimmten Personengruppen 
von weiteren Voraussetzungen abgesehen werden (z. B. 
Sprachnachweis).

Einschränkungen

Mit dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylver-
fahren, das am 17. März 2016 in Kraft trat, wurde der Fa-
miliennachzug für einen Teil der subsidiär Schutzberech-
tigten eingeschränkt. So wird für alle Personen, denen 
nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis als 
subsidiär Schutzberechtigte erteilt wurde, der Familien-
nachzug bis zum 16. März 2018 ausgesetzt (§ 104 Abs. 13 
AufenthG). Dies betrifft grundsätzlich auch den Nachzug 
von Eltern zu ihren unbegleiteten minderjährigen Kin-
dern, der während der zweijährigen Phase nur in Härtefäl-
len aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären 
Gründen möglich ist. Anschließend tritt die Rechtslage, 

die seit dem 1. August 2015 für den Familiennachzug zu 
dieser Personengruppe gegolten hatte, automatisch wie-
der in Kraft (s. Kap. 2.1.4).

Ausschluss

Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, wenn fest-
steht, dass es sich um eine Schein- oder Zwangsehe bzw. 
Schein- oder Zwangspartnerschaft handelt. Ein Familien-
nachzug kann zudem versagt werden, wenn die Person, zu 
der der Nachzug erfolgen soll, bestimmte Voraussetzun-
gen nicht erfüllt. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn 
der Lebensunterhalt nicht gesichert ist. Darüber hinaus 
wird ein Familiennachzug nicht gewährt, wenn der Nach-
zug zu nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaats-
angehörigen, vollziehbar Ausreisepflichtigen oder einigen 
weiteren Statusgruppen erfolgen soll.

Herausforderungen

Der starke Anstieg an Asylantragstellenden und Schutz-
berechtigten in den vergangenen Jahren stellt die Fami-
lien und die deutschen Auslandsvertretungen vor große 
Herausforderungen, insbesondere in den Nachbarlän-
dern Syriens, wo das Visumverfahren zur Einreise nach 
Deutschland durchgeführt wird. Die dortigen personel-
len Kapazitäten reichen trotz zahlreicher Maßnahmen zur 
Beschleunigung der Antragsbearbeitung bisher nicht zur 
zeitnahen Bearbeitung aller Anträge aus und es sind an 
einzelnen Auslandsvertretungen zwischenzeitlich Warte-
fristen zur Antragstellung von mehr als eineinhalb Jahren 
entstanden. Diesem Antragsstau wird versucht mit wei-
teren Personalaufstockungen, infrastrukturellen Maß-
nahmen und Verfahrenserleichterungen zu begegnen; 
allerdings steigt durch den starken Anstieg an Schutzbe-
rechtigten parallel auch die Anzahl der Antragsberechtig-
ten und Antragstellenden.
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Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde im 
Jahr 2003 von der Europäischen Kommission im Auftrag 
des Europäischen Rates eingerichtet, um dem Bedarf eines 
regelmäßigen Austausches von verlässlichen Informati-
onen im Migrations- und Asylbereich auf europäischer 
Ebene nachzukommen. Seit 2008 bildet die Ratsentschei-
dung 2008/381/EG die Rechtsgrundlage des EMN, und es 
wurden Nationale Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (mit Ausnahme Dänemarks, wel-
ches Beobachterstatus hat) und in Norwegen geschaffen. 

Aufgabe des EMN ist es, die Organe der Europäischen 
Union, nationale Institutionen und Behörden sowie die 
Öffentlichkeit mit aktuellen, objektiven, verlässlichen und 
vergleichbaren Informationen über Migration und Asyl 
im Hinblick auf eine Unterstützung der Politik in diesem 
Bereich zu versorgen. Die deutsche Nationale Kontakt-
stelle ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
in Nürnberg angesiedelt. Zu den Hauptaufgaben der Nati-
onalen Kontaktstelle gehört die Umsetzung des jährlichen 
EMN-Arbeitsprogramms. Dies umfasst die Erstellung des 
jährlichen Politikberichts „Migration, Integration, Asyl“, 
die Erarbeitung von bis zu vier themenspezifischen Stu-
dien, die Beantwortung von an das Netzwerk gestellten 
Ad-hoc-Anfragen sowie die Informationsvermittlung in 
unterschiedlichen Foren, z. B. durch die Organisation von 
eigenen Tagungen und die Teilnahme an Tagungen im In- 
und Ausland. Darüber hinaus richten die Nationalen Kon-
taktstellen jeweils nationale Netzwerke aus Organisatio-
nen, Institutionen und Einzelpersonen ein, die im Bereich 
Migration und Asyl tätig sind.

Im Rahmen des EMN wird in der Regel keine Primärfor-
schung betrieben, sondern es werden bereits vorhandene 
Daten und Informationen aufbereitet und analysiert; nur 
bei Bedarf werden diese durch eigenständige Erhebung 
von Daten und Informationen ergänzt. EMN-Studien 
werden nach einheitlichen Spezifikationen erstellt, um 
innerhalb der Europäischen Union und Norwegens ver-
gleichbare Ergebnisse zu erzielen. Um auch begriffliche 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde ein Glossar er-
stellt, das über die nationalen und internationalen EMN-
Webseiten zugänglich ist.

Das Europäische 
Migrationsnetzwerk

Nach der Fertigstellung der nationalen Berichte wird ein 
Synthesebericht erstellt, der die wichtigsten Ergebnisse 
der einzelnen nationalen Berichte zusammenfasst und 
so einen europäischen Überblick erlaubt. Dazu kommen 
themenspezifische Informationsblätter (EMN-Informs), 
die knapp und präzise ausgewählte Themen präsentieren. 
Das EMN-Bulletin liefert vierteljährlich Informationen 
über die aktuellen Entwicklungen in der EU und ihren 
Mitgliedsstaaten. Mit dem Arbeitsprogramm 2014 wurde 
desweiteren die Arbeitsgruppe Return Expert Group (REG) 
eingerichtet. Diese beschäftigt sich mit Aspekten der frei-
willigen Rückkehr, der Reintegration und der zwangswei-
sen Rückführung.

Alle EMN-Publikationen sind auf der Webseite der Ge-
neraldirektion Migration und Inneres der Europäischen 
Kommission verfügbar. Die nationalen Studien der deut-
schen Nationalen Kontaktstelle sowie die Synthesebe-
richte, Informs und das Glossar finden sich auch auf der 
nationalen Webseite: www.emn-deutschland.de.
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Einleitung

In den vergangenen Jahren hat die öffentliche und poli-
tische Diskussion zum Familiennachzug deutlich an Re-
levanz gewonnen. Auslöser war der Umstand, dass unter 
anderem in Folge des Syrienkrieges die Anzahl der Asylan-
tragstellenden und der Schutzgewährungen in Deutsch-
land stark angestiegen war; da für Schutzberechtigte ein 
privilegiertes Familiennachzugsrecht – insbesondere für 
Angehörige der Kernfamilie – besteht, gerieten in der 
Folge die potentiell nachzugswilligen und -berechtig-
ten Familienangehörigen der Schutzberechtigten in den 
Fokus. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) veröffentlichte schließlich im Juni 2016 eine Pro-
gnose, wonach mit einem Nachzug von 0,9 bis 1,2 Fami-
lienangehörigen pro schutzberechtigtem syrischen Ge-
flüchteten zu rechnen ist (BAMF 2016a). Da in den Jahren 
2015 und 2016 mehr als eine halbe Millionen Syrerinnen 
und Syrer nach Deutschland gekommen sind, von denen 
ein Großteil Asyl beantragte und einen Schutzstatus zu-
erkannt bekommen hat oder bekommen wird, wäre laut 
Prognose von bis zu einer halben Millionen syrischer Fa-
milienangehöriger auszugehen, die in den kommenden 
Jahren nach Deutschland nachziehen könnten. Durch 
eine zweijährige Einschränkung des Familiennachzugs für 
einen Teil der subsidiär Schutzberechtigten bis zum 16. 
März 2018 und durch den deutlichen Anstieg ihres Anteils 
an allen Schutzgewährungen in Deutschland im Jahr 2016, 
wird sich der Nachzug der nachzugswilligen Familienan-
gehörigen zu subsidiär Schutzberechtigten allerdings ver-
zögern. Hinzuzurechnen ist der Familiennachzug, der zu 
Drittstaatsangehörigen2 und Deutschen erfolgt, die sich 
legal in Deutschland aufhalten – beispielsweise zu Er-
werbszwecken – und deren Ehe- oder Lebenspartnerinnen 
und -partner nachziehen.

Die Voraussetzungen für den Familiennachzug unter-
scheiden sich dabei je nach Aufenthaltsstatus der aufneh-
menden Person, aber auch hinsichtlich des Verwandt-
schaftsgrades der nachzugswilligen Angehörigen. Diese 
Fokusstudie bietet einen Überblick zu den rechtlichen 
und administrativen Rahmenbedingungen des Familien-
nachzugs zu den einzelnen Statusgruppen in Deutschland. 
Der Fokus liegt auf dem Nachzug von Drittstaatsangehö-
rigen zu Drittstaatsangehörigen, während die Regelungen 
des Familiennachzugs zu deutschen Staatsbürgerinnen 
und -bürgern nur partiell berücksichtigt werden kann und 

2 Drittstaatsangehörige bezeichnet laut Art. 2 des Schengener 
Grenzkodex (SGK) Personen, die keine Bürgerinnen oder 
Bürger der Europäischen Union sind und keine Freizügigkeit 
genießen.

die Vorgaben für den Familiennachzug von Drittstaats-
angehörigen zu Unionsbürgerinnen und -bürgern nicht 
Teil dieser Studie sind. Letztere richten sich nach dem Ge-
setz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern 
(FreizügG/EU).3 

Die Studie beantwortet die folgenden Fragen: 

 � Welche rechtlichen Rahmenbedingungen regeln den 
Familiennachzug und wie sind die Verfahrensabläufe 
gestaltet?

 � Welche Voraussetzungen, Unterstützungsleistungen 
und Verpflichtungen gehen mit dem Familiennach-
zug sowohl für die aufnehmende als auch die nachzie-
hende Person einher?

 � Inwiefern hat sich die starke Zunahme der Anzahl an 
Asylsuchenden seit dem Jahr 2015 auf die Rahmenbe-
dingungen für den Familiennachzug ausgewirkt?

 � Welche bewährten Praktiken und Herausforderungen 
gibt es in Bezug auf den Familiennachzug?

 � Welche Änderungen des nationalen Rechts sind auf 
EU-Recht oder Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte oder des Europäischen Gerichts-
hofs zurückzuführen und wie wurde die im Jahr 2003 
verabschiedete Familienzusammenführungsrichtlinie 
(2003/86/EG) in nationales Recht umgesetzt? 

Die wichtigsten Quellen stellten Rechtstexte und Verwal-
tungsvorschriften zum Aufenthaltsrecht dar. Darüber hin-
aus boten Hinweise und Merkblätter von Auslandsvertre-
tungen und Ausländerbehörden wichtige weiterführende 
Informationen. Für die Verlaufszahlen zum Familiennach-
zug wurden Daten des Ausländerzentralregisters und der 
Visa-Statistik des Auswärtigen Amtes ausgewertet sowie 
Antworten der Bundesregierung auf themenrelevante 
Kleine und Große Anfragen herangezogen.4 

Kapitel 1 gibt einen Überblick über die rechtlichen Rah-
menbedingungen des Familiennachzugs und über die An-
zahl der Familiennachzüge in den vergangenen Jahren. 
Kapitel 2 geht detaillierter auf die Bedingungen für die 
einzelnen nachzugsberechtigten Personengruppen 

3 Für eine Übersicht zu den Regelungen des Familiennachzugs 
im Rahmen des FreizügG/EU, siehe u. a. Kreienbrink (2007: 
33f.) und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Freizü-
gigkeitsgesetz/EU (AVV zum FreizügG/EU).

4 Wir bedanken uns bei Laura Kotzur für ihre Korrekturunter-
stützung im Rahmen ihres Praktikums im Forschungszent-
rum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
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ein. Kapitel 3 zeichnet die spezifischen Anforderungen 
für den Nachzug bestimmter Familienangehöriger so-
wohl für die Zeit vor der Einreise (u. a. Sprachkurse) als 
auch nach der Einreise (u. a. Integrationskurse) nach. Ka-
pitel 4 gibt einen Überblick über die einzelnen Verwal-
tungsschritte – von der Überprüfung der Voraussetzungen 
über die Beantragungsschritte bis zur Verfahrensdauer. 
Kapitel 5 weist die zur Verfügung stehenden Unterstüt-
zungsleistungen für eingewanderte Personen im Famili-
ennachzug aus. Kapitel 6 beleuchtet internationale und 
nationale Gerichtsurteile, die Auswirkungen auf die Ge-
setzgebung in Deutschland genommen haben. In Kapitel 7 
werden die Ergebnisse dieser Fokusstudie zusammenfas-
send betrachtet.
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Grundlagen des  
Familiennachzugs

1

1.1 Rechtsgrundlagen der  
Familienzusammenführung

Artikel 6 des Grundgesetzes sieht einen besonderen 
Schutz der Ehe und Familie vor. Auch die Europäische 
Menschenrechtskonvention (Artikel 8)5 und die Allge-
meine Menschenrechtserklärung (Artikel 16) bekräftigen 
diesen besonderen Schutz- und Achtungsstatus. Im Jahr 
2003 wurde zudem die EU-Familienzusammenführungs-
richtlinie (2003/86/EG)6 verabschiedet, die seither den 
EU-weiten Rechtsrahmen für den Familiennachzug von 
Drittstaatsangehörigen zu Drittstaatsangehörigen und zu 
den Staatsbürgerinnen und -bürgern des jeweiligen Mit-
gliedstaates festlegt. Die nationalen Vorgaben zum Fami-
liennachzug zu Deutschen und Drittstaatsangehörigen in 
Deutschland sind wiederum in den §§ 27-36 des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) festgelegt. Die gleichgeschlecht-
liche Lebenspartnerschaft ist der Ehe beim Familiennach-
zug weitestgehend gleichgestellt (§ 27 Abs. 2 AufenthG). 

Zum Schutz der Ehe, einer Lebenspartnerschaft und der 
(weiteren) Familie kann Drittstaatsangehörigen der Auf-
enthalt in Deutschland bei ihren dort aufenthaltsberech-
tigten Angehörigen erlaubt werden. Begründend heißt es 
etwa in der EU-Familienzusammenführungsrichtlinie (RL 
2003/86/EG):

„Die Familienzusammenführung ist eine notwendige 
Voraussetzung dafür, dass ein Familienleben möglich 
ist. Sie trägt zur Schaffung soziokultureller Stabilität 
bei, die die Integration Drittstaatsangehöriger in dem 
Mitgliedstaat erleichtert; dadurch wird auch der wirt-
schaftliche und soziale Zusammenhalt gefördert, 

5 Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) besagt, dass 
jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Famili-
enlebens hat und eine Behörde in die Ausübung dieses Rechts 
nur eingreifen darf, „soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen 
und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für 
die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaft-
liche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, 
zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit 
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer“.

6 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung. Die 
Richtlinie gilt nicht für Dänemark, Großbritannien und Ir-
land.

der als grundlegendes Ziel der Gemeinschaft im Ver-
trag aufgeführt wird“ (Erwägungsgründe Abs. 4 RL 
2003/86/EG).

Die Einreise und der Aufenthalt von drittstaatsangehö-
rigen Ehe- und Lebenspartnern, Kindern, Eltern sowie 
sonstigen Familienangehörigen von in Deutschland le-
benden Deutschen und Drittstaatsangehörigen sind in 
§§ 27-36 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) geregelt, 
mit denen auch die Vorgaben der Familienzusammen-
führungsrichtlinie umgesetzt sind (s. Kapitel 2). Der Fa-
miliennachzug von Drittstaatsangehörigen zu Unions- 
bürgerinnen und -bürgern ist wiederum durch das 
Freizügigkeitsgesetz/EU geregelt. 

„In Umsetzung der europäischen Freizügigkeitsricht-
linien behandelt das deutsche Freizügigkeitsrecht 
Unionsbürger gemäß dem Prinzip der Inländergleich-
behandlung. Aufgrund dessen ist das Aufenthaltsrecht 
für Unionsbürger und ihre Familienangehörigen vom 
Aufenthaltsrecht für Drittstaatsangehörige abgekop-
pelt. Die bevorzugte Nachzugsregelung für Unionsbür-
ger zeichnet sich durch übersichtliche und einheitli-
che Regelungen für alle Gruppen von Unionsbürgern, 
einen weiten Familienbegriff, Rechtsansprüche und 
wenig Nachzugsvoraussetzungen sowie dem Fehlen 
von Integrationsvoraussetzungen aus“ (Walter 2007: 
275; nach Kreienbrink/Rühl 2007: 33).

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich in 
erster Linie auf die Rahmenbedingungen für den Fami-
liennachzug von Drittstaatsangehörigen zu Drittstaats-
angehörigen und umfassen darüber hinaus partiell die 
Vorgaben für den Familiennachzug zu Deutschen. Die Re-
gelungen für den Familiennachzug zu Unionsbürgerin-
nen und -bürgern sind hingegen nicht weiter Bestandteil 
dieser Studie. 
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1.2 Rechtliche Veränderungen seit 2011

In den vergangenen fünf Jahren wurden seitens des Ge-
setzgebers diverse Anpassungen und Änderungen der 
Gesetzgebung in Bezug auf die Familienzusammenfüh-
rung vorgenommen. Diese werden im Folgenden kurz 
dargestellt.

Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz

Am 1. Juli 2011 trat das Zwangsheiratsbekämpfungsge-
setz7 in Kraft, um die Opfer von Zwangsheirat besser zu 
schützen; zu diesem Zweck wurde der § 51 Abs. 4 Auf-
enthG überarbeitet. Vor der Neufassung dieses Absatzes 
erlosch eine Aufenthaltserlaubnis nach sechsmonatiger 
Abwesenheit aus Deutschland. Dadurch liefen Opfer von 
Zwangsheirat, die außer Landes verschleppt wurden, Ge-
fahr, ihr Aufenthaltsrecht einzubüßen. Opfer von Zwangs-
heirat und Verschleppung ins Ausland erhielten durch 
die Neuregelung ein Rückkehrrecht bis spätestens zehn 
Jahre nach der Ausreise aus Deutschland. Sie müssen je-
doch spätestens drei Monate nach dem Ende der Zwangs-
lage wieder einreisen. In derartigen Fällen wird von der 
üblichen Voraussetzung für die Wiedereinreise abgesehen 
(Sicherung des Lebensunterhalts und Beantragung der 
ursprünglichen Aufenthaltserlaubnis nach dem 21. Le-
bensjahr) (BAMF/EMN 2012: 33f.). Neben einem geänder-
ten Recht auf Wiederkehr wurde mit Inkrafttreten des 
Zwangsheiratsbekämpfungsgesetzes auch die Frist für das 
Erreichen eines eigenständigen Aufenthaltsrechts von 
zwei auf drei Jahr  verlängert (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 
Dies wurde damit begründet, dass das zum Opferschutz 
gedachte, eigenständige Aufenthaltsrecht einen Anreiz für 
Scheinehen darstellt (BAMF/EMN 2013: 24f.).

Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie (2009/50/EG)

Am 1. August 2012 trat das Gesetz zur Umsetzung der eu-
ropäischen Hochqualifizierten-Richtlinie (2009/50/EG)8 in 
Kraft, wodurch auch eine Änderung beim Familiennach-
zug für davon betroffene Personen vorgenommen wurde. 
So wurde u. a. festgelegt, dass Familienangehörige von 
Inhabern einer Blauen Karte EU vor der Einreise keine 
Deutschkenntnisse nachweisen müssen und nach der 
Einreise sofort unbeschränkt erwerbstätig werden dürfen 
(EMN/BAMF 2013: 24). 

7 Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren 
Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung 
weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften.

8 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten 
Beschäftigung.

Gesetz zur Verbesserung der Rechte von international 
Schutzberechtigten und ausländischen Arbeitnehmern

Am 6. September 2013 trat das Gesetz zur Verbesserung 
der Rechte von international Schutzberechtigten und aus-
ländischen Arbeitnehmern in Kraft und damit auch die 
unbeschränkte Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit für Dritt-
staatsangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Fa-
miliennachzug (§ 27 Abs. 5 AufenthG).

Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie (RL 2011/95/EU)

Am 1. Dezember 2013 trat das Gesetz zur Umsetzung der 
Qualifikationsrichtlinie (RL 2011/95/EU)9 in Kraft. Mit die-
sem Richtlinienumsetzungsgesetz wurde u. a. der Perso-
nenkreis erweitert, dem Familienasyl bzw. internationaler 
Schutz für Familienangehörige zukommen kann. Dieser 
erstreckt sich nunmehr auch auf Eltern, gleichgeschlecht-
liche Lebenspartnerinnen und -partner sowie Geschwis-
ter von Schutzberechtigten (vgl. § 36 Abs. 2 AufenthG; § 26 
AsylG; EMN/BAMF 2014: 57).

Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der  
Aufenthaltsbeendigung

Am 1. August 2015 trat das Gesetz zur Neubestimmung 
des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung in Kraft. 
Hinsichtlich der Familienzusammenführung wurden 
zahlreiche rechtliche Änderungen vorgenommen, etwa 
beim Familiennachzug zu Resettlement-Flüchtlingen, 
zu Opfern von Menschenhandel oder zu gut integrierten 
Jugendlichen. 

Flüchtlinge, die im Rahmen des Resettlement-Programms 
in Deutschland aufgenommen werden, erhalten seit dem 
1. August 2015 eine Aufenthaltserlaubnis nach dem neu 
geschaffenen § 23 Abs. 4 AufenthG. Sie sind seitdem Asyl-
berechtigten und anerkannten Flüchtlingen in ihren 
Rechten gleichgestellt und können ihre Familienangehö-
rigen dementsprechend nach Deutschland holen. 

Der Familiennachzug zu Opfern von Menschenhandel, die 
eine Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von § 25 Abs. 
4a AufenthG besitzen, war bislang ausgeschlossen. Seit 
dem 1. August 2015 kann diesen unter Umständen erlaubt 
werden, sofern die allgemeinen Voraussetzungen für 
einen Familiennachzug erfüllt sind und der Nachzug von 
Ehe- oder Lebenspartnern und Kindern zudem aus 

9 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die An-
erkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für 
einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen 
mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes.
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humanitären oder völkerrechtlichen Gründen oder zur 
Wahrung politischer Interessen Deutschlands erfolgt. 
§ 29 Abs. 3 AufenthG wurde entsprechend geändert. Diese 
Regelung gilt vornehmlich für Ehe- oder Lebenspartner 
sowie Kinder von in Deutschland aufenthaltsberechtigten 
Opfern von Menschenhandel; für deren Eltern gelten wei-
terhin Einschränkungen im Familiennachzug. 

Auch der Familiennachzug zu gut integrierten bleibe-
berechtigten Jugendlichen und heranwachsenden Ge-
duldeten, die eine Aufenthaltserlaubnis auf der Grund-
lage von § 25a Abs. 1 AufenthG erhalten haben, war bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes ausgeschlossen. Seit dem 
1. August 2015 kann der Nachzug eines Ehe- bzw. Lebens-
partners und minderjähriger lediger Kinder für diese Per-
sonengruppe gestattet werden, sofern die allgemeinen 
Voraussetzungen für einen Familiennachzug erfüllt sind 
und der Nachzug aus humanitären oder völkerrechtlichen 
Gründen oder aufgrund der Wahrung politischer Interes-
sen Deutschlands erfolgt. § 29 Abs. 3 AufenthG wurde ent-
sprechend geändert.

Das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung umfasste auch ein Famili-
ennachzugsrecht für subsidiär Schutzberechtigte, wobei 
noch Ende des selben Jahres eine Gesetzesinitiative zur 
erneuten Aussetzung gestartet wurde und Anfang 2016 
durch Art. 2 des Gesetzes zur Einführung beschleunig-
ter Asylverfahren die Aussetzung des Familiennachzugs 
zu subsidiär Schutzberechtigten beginnend am 17. März 
2016 bis 16. März 2018 neu in Kraft trat (s. u.; § 104 Abs. 13 
AufenthG).

Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren

Am 17. März 2016 trat das Gesetz zur Einführung be-
schleunigter Asylverfahren in Kraft, wodurch auch der 
Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte neu ge-
regelt wurde. Für alle Personen, denen nach dem 17. März 
2016 eine Aufenthaltserlaubnis als subsidiär Schutzbe-
rechtigte erteilt wurde, wird der Nachzug bis zum 16. März 
2018 ausgesetzt. Anschließend tritt die Rechtslage, die seit 
dem 1. August 2015 für den Familiennachzug zu dieser 
Personengruppe gegolten hatte, automatisch wieder in 
Kraft (§ 104 Abs. 13 AufenthG). Die Dreimonatsfrist, inner-
halb derer ein erleichterter Nachzug zu subsidiär Schutz-
berechtigten gilt, beginnt dann am 16. März 2018.

1.3 Anzahl der Familiennachzüge nach 
Nachzugs- und Herkunftsgruppen 
(2010-2015)

Seit dem Jahr 2014 ist ein deutlicher Zuwachs an erteilten 
Aufenthaltserlaubnissen für Drittstaatsangehörige zum 
Zweck der Familienzusammenführung mit Deutschen 
und Drittstaatsangehörigen zu verzeichnen. So erhielten 
in den Jahren 2010 bis 2013 jährlich knapp 55.000 neu-
eingereiste Familienangehörige eine Aufenthaltserlaub-
nis zum Zweck der Familienzusammenführung. 2014 stieg 
die Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck 
des Familiennachzugs für in dem Jahr neueingereiste 
Drittstaatsangehörige auf 63.677 an, was einer Steigerung 
von 13,6 % zum Vorjahr entspricht (2013: 56.046). 54,2 % 
(34.482) dieser Familienzusammenführungen fand mit 
Drittstaatsangehörigen in Deutschland statt. 2015 stieg die 
Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse aus familiären 
Gründen für im Jahr 2015 eingereiste Personen weiter auf 
insgesamt 82.440 Personen an, wobei auch der Anteil der 
Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck des Familiennachzugs 
zu Drittstaatsangehörigen auf 64,0 % (52.780) anstieg (vgl. 
Tabelle 1). 

Tabelle 1 zeigt die einzelnen Personengruppen des Fami-
liennachzugs von Drittstaatsangehörigen zu Drittstaats-
angehörigen10, die Gesamtzahl der jährlich erteilten Auf-
enthaltserlaubnisse zum Familiennachzug zu Deutschen 
sowie den jeweiligen Anteil an allen Familiennachzügen 
für die Jahre 2010 bis 2015. Die Zahlen des Ausländerzen-
tralregisters (AZR) umfassen alle im jeweiligen Jahre er-
teilten Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Familien- 
zusammenführung. Die Daten umfassen somit auch jene 
Drittstaatsangehörigen, die beispielsweise zunächst zu 
einem anderen Zweck als aus familiären Gründen nach 
Deutschland eingereist waren oder visumfrei11 nach 
Deutschland einreisen durften und anschließend ihren 
Aufenthaltstitel zum Zweck der Familienzusammenfüh-
rung beantragten. Die Daten des AZR unterscheiden sich 
daher auch von der Visastatistik des Auswärtigen Amtes  
(s. Anhang). 

10 Der Familiennachzug zu EU-Bürgerinnen und -Bürgern wird 
hier nicht berücksichtigt, da dieser über das Freizügigkeits-
gesetz/EU und nicht das Aufenthaltsgesetz geregelt wird und 
gesonderte Speichersachverhalte im AZR darstellen. Unter 
Umständen kann jedoch vereinzelt auch EU-Bürgerinnen 
und -Bürgern ein Familiennachzug nach nationalem Recht 
gewährt werden, wenn sich hierdurch günstigere Regelungen 
für die betreffenden Personen ergeben (Rn 3.0.1 AVV zum 
FreizügG/EU).

11 Staatsangehörige der folgenden Staaten können visumfrei in 
das Bundesgebiet einreisen und den erforderlichen Aufent-
haltstitel im Bundesgebiet beantragen: Andorra, Australien, 
Honduras, Israel, Japan, Kanada, Republik Korea, Monaco, 
Neuseeland, San Marino und USA.
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Tabelle 1:  Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen und Deutschen nach Nachzugsgruppen (2010-2015)

Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen

Familiennachzug zu 
Deutschen

Familiennachzug
gesamtNachzug 

von…

Ehefrauen/ 
Lebens-

partnerinnen

Ehemännern/ 
Lebenspartnern Kindern Eltern

Sonstigen 
Familien-

angehörigen

2010
Anzahl 12.462 2.729 11.845 43 277 26.680 54.036

% 23,1 5,1 21,9 0,1 0,5 49,4 100

2011
Anzahl 12.712 2.896 11.016 14 207 26.650 53.495

% 23,8 5,4 20,6 0 0,4 49,8 100

2012
Anzahl 13.156 2.902 11.565 26 231 26.936 54.816

% 24 5,3 21,1 0 0,4 49,1 100

2013
Anzahl 13.418 2.834 12.504 24 236 27.030 56.046

% 23,9 5,1 22,3 0 0,4 48,2 100

2014
Anzahl 15.712 3.236 15.041 107 386 29.195 63.677

% 24,7 5,1 23,6 0,2 0,6 45,8 100

2015
Anzahl 21.074 3.724 26.714 522 746 29.660 82.440

% 25,6 4,5 32,4 0,6 0,9 36 100

 Quelle: Ausländerzentralregister; vgl. auch Wälde/Evers i. E.

Zusammen mit der Gruppe nachziehender Kinder 
stellte in den vergangenen Jahren die Gruppe der nach-
ziehenden Ehefrauen (im Nachzug zu ihren Ehemän-
nern) bzw. Lebenspartnerinnen (im Nachzug zu ihren 
Lebenspartnerinnen) in absoluten Zahlen die wichtigsten 
beiden Gruppen beim Nachzug zu Drittstaatsangehöri-
gen dar. Beide Gruppen machen seit 2010 jährlich jeweils 
mehr als 20,0 % aller Familiennachzüge nach Deutschland 
aus. Im Jahr 2015 stieg ihr Anteil noch einmal deutlich 
an. Die erteilten Aufenthaltserlaubnisse für nachziehende 
Kinder machten 32,4 % aller erteilten Aufenthaltserlaub-
nisse aus familiären Gründen zu Drittstaatsangehöri-
gen im Jahr 2015 aus. Ehefrauen und Lebenspartnerin-
nen12, die zu ihren drittstaatsangehörigen Ehemännern 
oder Lebenspartnerinnen nachzogen, machten wiederum 
den zweitgrößten Anteil an allen Familienzusammenfüh-
rungen aus; ihr Anteil lag im Jahr 2015 bei 25,6 % (21.074 
Nachzüge zu Drittstaatsangehörigen). Rechnet man den 
Nachzug von Ehefrauen und Lebenspartnerinnen zu 
Deutschen hinzu steigt ihr Anteil an den 82.440 erteilten 
Aufenthaltserlaubnissen aus familiären Gründen insge-
samt auf 42,8 % (35.319 Personen). 

12 Da nach § 27 Abs. 2 AufenthG auf die Herstellung und Wah-
rung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft die Vor-
gaben im AufenthG für den Familien- und Ehegattennachzug 
(§§ 28-31) entsprechende Anwendung finden, werden Nach-
züge von Ehe- und Lebenspartnern in den Statistiken des AZR 
nicht in unterschiedlichen Speichersachverhalten erfasst.

Aufenthaltsstatus der in Deutschland aufhältigen Personen, 
zu denen der Nachzug stattfindet

In Deutschland wird der Aufenthaltstitel der in Deutsch-
land aufhältigen Personen, zu denen der Familiennach-
zug erfolgt, erst seit Juli 2016 systematisch im Ausländer-
zentralregister (AZR) gespeichert, so dass zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung dieser Studie noch keine Auswertung 
durchgeführt werden konnte. 

Herkunftsgruppen im Familiennachzug

Folgende Sachverhalte werden im AZR gespeichert: das 
Geschlecht, die Staatsangehörigkeit und das Alter der 
nachziehenden Personen sowie die Unterscheidungen, 
ob es sich um eine Ehefrau oder einen Ehemann bzw. Le-
benspartner oder Lebenspartnerin handelt, der oder die 
zu einem deutschen oder drittstaatsangehörigen Partner 
oder eine Partnerin nachzieht oder ob es sich um einen 
Elternteil, ein Kind oder einen sonstigen Familienange-
hörigen handelt, der oder die zu einem Deutschen oder 
einem Drittstaatsangehörigen nachzieht. Tabelle 2 weist 
die 20 zahlenmäßig wichtigsten Herkunftsländer beim 
Familiennachzug im Jahr 2015 aus, die zusammen 62.795 
der insgesamt 82.440 erteilten Aufenthaltserlaubnisse zum 
Familiennachzug (76,2 %) ausmachten. Syrische Familien-
angehörige stellten hierbei mit 15.956 Familiennachzü-
gen (19,4 %) die bedeutendste Herkunftsgruppe im Jahr 
2015 dar und lösten damit türkische Familiennachzüge als 
wichtigste Herkunftsgruppe im Familiennachzug der ver-
gangenen Jahre ab. Türkische Angehörige waren im Jahr 
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20 Grundlagen des Familiennachzugs

2015 mit 7.720 Nachzügen die zweitgrößte (8,4 %) und rus-
sische Angehörige die drittgrößte Herkunftsgruppe (4.726 
Nachzüge, 5,7 %). 

Die Verteilung auf die einzelnen Nachzugsgruppen in-
nerhalb der Herkunftsgruppen unterscheidet sich hierbei 
deutlich. Während unter den syrischen Staatsangehörigen 
im Jahr 2015 in erster Linie Kinder und Ehefrauen sowie 
Lebenspartnerinnen nach Deutschland zu ihren nicht-
deutschen Angehörigen nachzogen (91,5 % aller syrischen 
Familiennachzüge), machte ihr Anteil an allen türkischen 
Familiennachzügen mit 35,4 % und an allen russischen 
Familiennachzügen mit 35,2 % gerade ein gutes Drittel 
aus. Bei letzteren spielt der Anteil an Familiennachzü-
gen zu Deutschen eine wesentlich bedeutendere Rolle als 
bei Syrerinnen und Syrern (vgl. Tabelle 2 und für die 20 
zahlenmäßig wichtigsten Herkunftsländer in den Jahren 
2010-2014 Tabellen 4 bis 9 im Anhang). 
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Nachzugsberechtigte  
Familienangehörige

2

2.1 Allgemeine Bestimmungen zum  
Familiennachzug

Das Recht auf Familiennachzug bezieht sich gemäß der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Aufenthalts-
gesetz in erster Linie auf „Ehegatten und die engere Fami-
lie im Sinne einer Eltern-Kind-Beziehung, die nicht nur 
durch Abstammung, sondern auch rechtlich vermittelt 
sein kann. Dem Schutz des Artikels 6 GG unterliegt daher 
auch die familiäre Gemeinschaft mit Adoptiv-, Pflege- 
und Stiefkindern“ (36.2.1.2 AVwV-AufenthG). § 27 Abs. 2 
AufenthG nimmt wiederum „in einem gewissen Umfang 
eine Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaft“ vor 
(Kluth/Heusch 2016: § 27 Abs. 2 AufenthG Rn. 52), so dass 
auch gleichgeschlechtliche ausländische Lebenspartner 
nachzugsberechtigt sind. 

Drittstaatsangehörige in Deutschland, die Ehe- oder Le-
benspartner, ein Kind, ein Elternteil oder ein sonstiges Fa-
milienmitglied nachholen möchten, müssen in der Regel 
selbst über

 � eine Niederlassungserlaubnis, 
 � eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, 
 � eine Aufenthaltserlaubnis oder 
 � eine Blaue Karte EU verfügen  

(§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). 

Darüber hinaus muss ausreichender Wohnraum für die 
aufnehmende und die nachziehende Person zur Ver-
fügung stehen (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG). Desweite-
ren muss die in Deutschland lebende Person in der Regel 
nachweisen können, dass sie den Lebensunterhalt für sich 
und die nachziehende Person sichern kann. Ebenso müs-
sen Identität und Staatsangehörigkeit der Beteiligten ge-
klärt und die Passpflicht erfüllt sein. Weiterhin dürfen 
die Interessen der Bundesrepublik Deutschland nicht be-
einträchtigt oder gefährdet sein und es darf kein Auswei-
sungsinteresse bestehen (§ 5 Abs. 1 AufenthG). 

Für den jeweiligen Nachzug von ausländischen Ehe- oder 
Lebenspartnern, Kindern, Eltern oder sonstigen Famili-
enangehörigen müssen weitere Voraussetzungen erfüllt 
sein, sowohl für die aufnehmende Person, als auch in Tei-
len für die nachziehenden Familienangehörigen. Ebenso 
finden sich diverse Begünstigtengruppen, die also beim 

Familiennachzug anderen Personengruppen gegenüber 
privilegiert werden und die beispielsweise von den nach-
stehend skizzierten Voraussetzungen des Familiennach-
zugs teilweise oder ganz befreit werden können.

2.1.1 Ehe- und Lebenspartnernachzug

Neben den oben genannten Bestimmungen und Voraus- 
setzungen gilt für den Nachzug eines Ehe- oder Lebens- 
partners zu einem Drittstaatsangehörigen in Deutschland, 
dass beide in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein müs-
sen (§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG) und der zuziehende 
Ehe- bzw. Lebenspartner sich „zumindest auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständigen“ kann (§ 30 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 AufenthG). Der bereits in Deutschland aufhäl-
tige Partner muss zudem entweder 

 � eine Niederlassungserlaubnis, 
 � eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU, 
 � eine Blaue Karte EU,
 � eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Forschung, 
 � eine Aufenthaltserlaubnis als Asylberechtigter, aner-

kannter Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter 
besitzen, oder 

 � seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, 
ohne dass diese mit einer Nebenbestimmung nach 
§ 8 Abs. 213 versehen oder die spätere Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis auf Grund einer Rechtsnorm 
ausgeschlossen ist, oder 

 � eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, die Ehe bzw. 
Lebenspartnerschaft bei deren Erteilung bereits be-
standen hat und die Dauer des Aufenthalts voraus-
sichtlich über ein Jahr betragen wird oder

 � eine Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union langfristig Aufenthalts-
berechtigte (§ 38a AufenthG) besitzen und die eheliche 
Lebensgemeinschaft oder Lebenspartnerschaft bereits 

13 „Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht verlängert 
werden, wenn die zuständige Behörde dies bei einem seiner 
Zweckbestimmung nach nur vorübergehenden Aufenthalt 
bei der Erteilung oder der zuletzt erfolgten Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen hat“ (§ 8 Abs. 2 Auf-
enthG).
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in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union bestand, 
in dem der Drittstaatsangehörige die Rechtsstellung 
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten innehat (§ 30 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG).

Von der Altersvorgabe, der Anforderung des Sprachnach-
weises zur Erteilung eines Einreisevisums sowie von wei-
teren Voraussetzungen kann bei einzelnen der genannten 
Statusgruppen unter bestimmten Bedingungen abgesehen 
werden (§ 30 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 AufenthG; s. Kapi-
tel 3.2). Ein Ehe- und Lebenspartnernachzug kann aller-
dings auch ausgeschlossen werden (s. Kapitel 2.1.6).

2.1.2 Nachzug minderjähriger Kinder

Der Nachzug minderjähriger Kinder wird maßgeblich 
durch § 32 AufenthG geregelt, wobei der Schutz des Arti-
kels 6 GG auch die familiäre Gemeinschaft mit Adoptiv-, 
Pflege- und Stiefkindern umfasst. So gelten laut Allgemei-
ner Verwaltungsvorschrift die folgenden Vorgaben: 

„(1)  Dem minderjährigen ledigen Kind eines Aus-
länders ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn beide Eltern oder der allein personensorge-
berechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis, 
eine Blaue Karte EU, eine Niederlassungserlaub-
nis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU 
besitzen.

(2)  Hat das minderjährige ledige Kind bereits das 16. 
Lebensjahr vollendet und verlegt es seinen Le-
bensmittelpunkt nicht zusammen mit seinen El-
tern oder dem allein personensorgeberechtigten 
Elternteil in das Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur, 
wenn es die deutsche Sprache beherrscht oder ge-
währleistet erscheint, dass es sich auf Grund sei-
ner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse 
in die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann. Satz 1 gilt nicht, wenn

1.  der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23 Absatz 4 [Resettlement-Flücht-
linge; Anm. J.G.], § 25 Absatz 1 [Asylberech-
tigte; Anm. J.G.] oder 2 [Anerkennung als 
Flüchtling; Anm. J.G.], eine Niederlassungs-
erlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine 
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 
[subsidiär Schutzberechtigte; Anm. J.G.] be-
sitzt oder 

2.  der Ausländer oder sein mit ihm in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebender Ehe-
gatte eine Niederlassungserlaubnis nach § 19 
[Hochqualifizierte; Anm. J.G.] oder eine Blaue 
Karte EU besitzt. 

(3)  Bei gemeinsamem Sorgerecht soll eine Aufent-
haltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 auch 
zum Nachzug zu nur einem sorgeberechtigten  
Elternteil erteilt werden, wenn der andere Eltern-
teil sein Einverständnis mit dem Aufenthalt des 
Kindes im Bundesgebiet erklärt hat oder eine ent-
sprechende rechtsverbindliche Entscheidung einer 
zuständigen Stelle vorliegt.

(4)  Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen 
Kind eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände 
des Einzelfalls zur Vermeidung einer besonderen 
Härte erforderlich ist. Hierbei sind das Kindeswohl 
und die familiäre Situation zu berücksichtigen“ 
(36.2.1.2 AVwV-AufenthG).

Eine besondere Fallkonstellation und ein Nachzugsrecht 
minderjähriger Kinder kann zudem dann eintreten, wenn 
durch den Nachzug der Eltern zu ihrem minderjährigen 
schutzberechtigten Kind die minderjährigen Geschwis-
ter des Flüchtlingskindes im Herkunfts- bzw. Aufenthalts-
staat der Eltern zurückbleiben würden. In diesem Fall 
kann sich ein Anspruch auf den Nachzug der minderjähri-
gen Geschwister ergeben (Oberhäuser 2016: § 36 AufenthG 
Rn. 11).

2.1.3 Familiennachzug sonstiger  
Familienangehöriger 

Der Nachzug sonstiger Familienmitglieder betrifft in ers-
ter Linie Eltern von deutschen oder ausländischen voll-
jährigen oder ausländischen minderjährigen Kindern, 
volljährige Kinder zu ihren Eltern oder Minderjährige zu 
engen volljährigen Familienangehörigen. Ihnen und wei-
teren Familienangehörigen (wie z. B. Geschwistern, Tanten, 
Onkel, Nichten und Neffen, Cousinen und Cousins) „kann 
zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnli-
chen Härte erforderlich ist“ (§ 36 Abs. 2 Satz 1 AufenthG). 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsge-
setz führt aus, was unter einer außergewöhnlichen Härte 
beim Nachzug sonstiger Familienmitglieder zu verstehen 
ist. Ein Nachzug kommt demzufolge dann in Betracht, 
wenn Umstände vorliegen,

„aus denen sich ergibt, dass entweder der im Bundes-
gebiet lebende oder der nachzugswillige Familien-
angehörige auf die familiäre Lebenshilfe angewiesen 
ist, die sich nur im Bundesgebiet erbringen lässt (z. B. 
infolge einer besonderen Betreuungsbedürftigkeit). Bei 
Minderjährigen sind das Wohl des Kindes und dessen 
Lebensalter vorrangig zu berücksichtigen. […] Um-
stände, die ein familiäres Angewiesensein begründen, 
können sich nur aus individuellen Besonderheiten des 
Einzelfalls ergeben (z. B. Krankheit, Behinderung, Pfle-
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gebedürftigkeit, psychische Not). Umstände, die sich 
aus den allgemeinen Lebensverhältnissen im Her-
kunftsland des nachziehenden Familienangehörigen 
ergeben, können insoweit nicht berücksichtigt werden. 
Keinen Härtefall begründen danach z. B. ungünstige 
schulische, wirtschaftliche, soziale und sonstige Ver-
hältnisse im Heimatstaat. Ebenso wenig sind politische 
Verfolgungsgründe maßgebend. Dringende humanitä-
re Gründe, die nicht auf der Trennung der Familienan-
gehörigen beruhen, sind nur im Rahmen humanitärer 
Aufenthaltsgewährung zu berücksichtigen (§§ 22 
ff.) und begründen keinen Härtefall i. S. d. § 36. Die 
Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft mit 
einem im Bundesgebiet lebenden Angehörigen ist im 
Allgemeinen nicht zur Vermeidung einer außerge-
wöhnlichen Härte erforderlich, wenn im Ausland an-
dere Familienangehörige leben, die zur Betreuung und 
Erziehung in der Lage sind“ (36.2.2.1-36.2.2.4 AVwV-
AufenthG).

Im Einzelnen gelten die folgenden Regelungen:

Eltern

Den leiblichen sowie Adoptiveltern eines minderjährigen 
Drittstaatsangehörigen in Deutschland ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn sich kein personensorge-
berechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält und das 
Kind über eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungs-
erlaubnis als Resettlement-Flüchtling, Asylberechtigter, 
anerkannter Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter 
verfügt. In diesen Fällen ist auch von der Sicherstellung 
des Lebensunterhalts und dem Vorhandensein ausrei-
chenden Wohnraums abzusehen (Oberhäuser 2016: § 36 
AufenthG Rn. 3). 

Wenn ein Elternnachzug beantragt wird, der seinerseits 
zum Verbleib von minderjährigen Geschwisterkindern 
führen würde, kann gemäß § 36 Abs. 2 AufenthG ein Ge-
schwisternachzug in Betracht kommen. Erforderlich ist 
hierfür das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte, die 
aus der Trennung der Geschwister folgen muss und in je-
dem Einzelfall zu prüfen ist. Die (selbst herbeigeführte) 
Trennung von den Eltern begründet an sich keine außer-
gewöhnliche Härte.

Auch bei Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte muss 
die Sicherung des Lebensunterhalts durch die Referenz-
person in Deutschland geprüft werden.

Für Eltern volljähriger Kinder gelten ansonsten die ge-
nannten Voraussetzungen zur Vermeidung einer außerge-
wöhnlichen Härte gemäß § 36 Abs. 2 AufenthG. 

Volljährige Kinder

Ein Nachzug ist dann möglich, wenn damit eine außerge-
wöhnliche Härte vermieden wird. Grundsätzlich scheidet 
der Nachzug minderjähriger wie volljähriger nicht mehr 
lediger Kinder zu ihren Eltern ins Bundesgebiet aller-
dings aus, „solange die Ehe des Kindes im Ausland noch 
besteht. Die Möglichkeit der Erteilung eines Aufenthalts-
titels aus anderen Gründen bleibt unberührt“ (36.2.1.4.2 
AVwV-AufenthG).

Verheiratete gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner 

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Deutschland nicht 
anerkannt. Eine gleichgeschlechtliche Ehe, die im Aus-
land geschlossen wurde, wird in Deutschland als Lebens-
partnerschaft anerkannt (s. u.: Gleichgeschlechtliche 
Lebenspartnerschaft).

Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft

Der Nachzug der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerin 
oder des gleichgeschlechtlichen Lebenspartners ist mög-
lich und dem Ehegattennachzug weitgehend gleichgestellt 
(§ 27 Abs. 2 AufenthG). Eine im Ausland rechtsgültig ge-
schlossene gleichgeschlechtliche Ehe wird in Deutschland 
allerdings nicht als solche sondern als Lebenspartner-
schaft anerkannt, ohne dass die im Ausland geschlossene 
Ehe aufgelöst werden müsste (LSVD 2016).

Nicht-verheiratete Partnerinnen und Partner

Ein Familiennachzug ist grundsätzlich nicht möglich, aber 
es kann gegebenenfalls eine Duldung oder eine Aufent-
haltserlaubnis gem. § 25 Abs. 4 AufenthG bis zur Ehe-
schließung oder zur Schließung einer Lebenspartner-
schaft erteilt werden.

Vollwaisen (z. B. Enkelkinder)

„Ein Nachzug minderjähriger sonstiger Familienangehö-
riger zu Verwandten in aufsteigender Linie kommt aus-
nahmsweise nur in Betracht, wenn sie Vollwaisen sind 
(z. B. Enkelkinder zu Großeltern) oder wenn die Eltern 
nachweislich auf Dauer nicht mehr in der Lage sind, die 
Personensorge auszuüben (z. B. wegen einer Pflegebedürf-
tigkeit)“ (36.2.1.4.1 AVwV-AufenthG).

Mehr-Ehe (Polygamie)

Ist ein Drittstaatsangehöriger oder eine Drittstaatsange-
hörige gleichzeitig mit mehreren Ehepartnern verheira-
tet oder verpartnert und lebt er oder sie in Deutschland 
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bereits mit einem Ehe- bzw. Lebenspartner gemeinsam, so 
wird keinem weiteren Ehe- oder Lebenspartner eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt (§ 30 Abs. 4 AufenthG).

Sonstige versorgungsbedürftige und abhängige Personen 

Im Einzelfall können auch weitere Familienangehörige 
nachziehen, wenn dies zur Vermeidung einer außerge-
wöhnlichen Härte notwendig wird, weil beispielsweise 
der Nachzugswillige auf eine familiäre Lebenshilfe ange-
wiesen ist, die nur (von den Familienangehörigen) in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht werden kann (36.2 
AVwV-AufenthG).

2.1.4 Familiennachzug zu subsidiär  
Schutzberechtigten 

Grundsätzlich bietet die Anerkennung als subsidiär 
schutzberechtigte Person gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 Auf-
enthG einen privilegierten Zugang zum Familiennachzug, 
wie er auch für Asylberechtigte und anerkannte Flücht-
linge gilt; in ihren Fällen ist von bestimmten Vorausset-
zungen abzusehen bzw. kann von diesen abgesehen wer-
den (wie z. B. der Lebensunterhaltssicherung; s. Kap. 3.1.4). 
Mit dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asyl-
verfahren, das am 17. März 2016 in Kraft trat, wurde der 
Familiennachzug allerdings für einen Teil der subsidiär 
Schutzberechtigten eingeschränkt. So wird für alle Perso-
nen, die nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaub-
nis für subsidiär Schutzberechtigte erhalten haben, der 
Familiennachzug bis zum 16. März 2018 ausgesetzt (§ 104 
Abs. 13 AufenthG). Anschließend tritt das privilegierte 
Familiennachzugsrecht, das seit dem 1. August 2015 für 
subsidiär Schutzberechtigte gegolten hatte, automatisch 
wieder in Kraft. Die Dreimonatsfrist, innerhalb der ein er-
leichterter Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten gilt, 
beginnt dann am 16. März 2018.

Die zweijährige Nachzugsbeschränkung bezieht sich 
grundsätzlich auf jedweden Familiennachzug und somit 
zum Beispiel auch auf den Nachzug von Eltern zu ihren 
unbegleiteten minderjährigen Kindern – sofern diese 
einen subsidiären Schutzstatus zugesprochen bekom-
men haben (Deutscher Bundestag 2016c: 3). Nachdem 
innerhalb der großen Koalition insbesondere hinsicht-
lich des Nachzugs von Sorgeberechtigten zu unbegleite-
ten minderjährigen subsidiär Schutzberechtigten Unei-
nigkeit bestand, sich öffentliche Kritik regte (BumF 2016) 
und die Vereinbarkeit mit der UN-Kinderrechtskonven-
tion in Frage gestellt wurde (Deutscher Bundestag 2016d; 
DIMR 2016), einigten sich die Regierungsparteien auf eine 
Härtefallregelung, wonach eine Aufnahme von Famili-
enangehörigen zu subsidiär Schutzberechtigten in der 

zweijährigen Ausschlussphase in Einzelfällen aus völker-
rechtlichen oder dringenden humanitären Gründen wei-
ter möglich ist (nach §§ 22 und 23 AufenthG). 

Der Anteil der Anerkennungen als subsidiär Schutzbe-
rechtigte (gem. § 4 Abs. 1 AsylG) an allen Entscheidungen 
über Asylanträge durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge war in den Jahren 2012 bis 2015 stark rück-
läufig, stieg im Jahr 2016 bis einschließlich Oktober al-
lerdings stark an. So wurde im Jahr 2012 noch 6.974 Mal 
subsidiärer Schutz gewährt, was bei 61.829 Entscheidun-
gen insgesamt (inkl. Ablehnungen und formelle Entschei-
dungen) einen Anteil von 11,3 % ausmachte. Im Jahr 2014 
wurde 5.174 Mal subsidiärer Schutz gewährt, was einen 
Anteil von 4,0 % an allen 128.911 Entscheidungen im sel-
ben Jahr ausmachte. Im Jahr 2015 wurde 1.707 Mal subsi-
diärer Schutz gewährt, womit der Anteil auf 0,6 % an allen 
282.726 Entscheidungen des Bundesamtes über Asylan-
träge im selben Jahr sank. Bis einschließlich Oktober 2016 
stieg der Anteil subsidiärer Schutzgewährungen schließ-
lich deutlich an. So wurde 113.488 Mal subsidiärer Schutz 
gewährt, was bei 530.034 Entscheidungen insgesamt in 
den ersten zehn Monaten des Jahres 2016 einen Anteil von 
21,4 % ausmachte (BAMF 2016d: 10). 

2.1.5 Eingeschränktes Familiennachzugsrecht für 
Geduldete, Opfer von Menschenhandel und 
weitere Statusgruppen

Für bestimmte Personengruppen wird das Recht auf  
Familiennachzug nur in Einzel- und/oder Härtefällen 
gestattet, etwa aus völkerrechtlichen oder humanitären 
Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland (§ 29 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). 
Dies ist dann der Fall, wenn der Familiennachzug zu einer 
Person in Deutschland erfolgen soll, die

 � aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären 
Gründen aus dem Ausland aufgenommen wurde  
(§ 22 AufenthG),

 � durch die oberste Landesbehörde aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommen hat 
(§ 23 Abs. 1 AufenthG),

 � durch das Bundesministerium des Innern (BMI) zur 
Wahrung besonders gelagerter politischer Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit 
den obersten Landesbehörden eine Aufnahmezusage 
erteilt bekommen hat (§ 23 Abs. 2 AufenthG), 

 � eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines Abschie-
bungsverbots nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG erhal-
ten hat, 
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 � Opfer von Menschenhandel oder Opfer einer Ausbeu-
tung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung ist 
(§ 25 Abs. 4a AufenthG)14,

 � eine Aufenthaltserlaubnis als gut integrierter gedulde-
ter Jugendlicher oder Heranwachsender erhalten hat 
(§ 25a Abs. 1 AufenthG), oder

 � eine Aufenthaltserlaubnis als nachhaltig integrierte 
geduldete Person erhalten hat (§ 25b Abs. 1 AufenthG).

2.1.6 Ausschluss einer Familienzusammenführung

Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, wenn

„1. feststeht, dass die Ehe oder das Verwandtschafts-
verhältnis ausschließlich zu dem Zweck geschlos-
sen oder begründet wurde, dem Nachziehenden 
die Einreise in das und den Aufenthalt im Bundes-
gebiet zu ermöglichen oder 

2.  tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme begrün-
den, dass einer der Ehegatten zur Eingehung der 
Ehe genötigt wurde“ (§ 27 Abs. 2 AufenthG).

Ein Familiennachzug kann zudem versagt werden, wenn 
die Person, zu der der Nachzug erfolgen soll, bestimmte 
Voraussetzungen nicht erfüllt. Dies trifft insbesondere 
dann zu, wenn der Lebensunterhalt nicht gesichert ist – 
beispielsweise wenn Leistungen der Grundsicherung oder 
Sozialhilfe bezogen werden (§ 27 Abs. 3 AufenthG). 
Darüber hinaus wird ein Familiennachzug auch in den 
folgenden Fällen gemäß § 29 Abs. 3 Satz 3 AufenthG nicht 
gewährt:

 � bei nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaatsan-
gehörigen (§ 25 Abs. 4 AufenthG), 

 � bei Drittstaatsangehörigen, die Opfer einer Straftat 
nach § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 15a des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes wurden (§ 25 Abs. 4b 
AufenthG),

 � bei vollziehbar Ausreisepflichtigen (§ 25 Abs. 5 
AufenthG), 

 � bei einigen weiteren Statusgruppen (§ 25a Abs. 2, § 25b 
Absatz 4, § 104a Abs. 1 Satz 1 und § 104b).

14 Bei Opfern von Menschenhandel und Opfern einer Aus-
beutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung gelten 
hingegen die allgemeinen Regelungen des Familiennachzugs, 
wenn ihnen nach dem Strafverfahren eine Aufenthaltser-
laubnis aufgrund humanitärer oder persönlicher Gründe 
oder aufgrund eines öffentlichen Interesses an ihrer weiteren 
Anwesenheit im Bundesgebiet erteilt wurde (§ 25 Abs. 4a 
Satz 3 AufenthG).
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Voraussetzungen für die  
Familienzusammenführung

3

Für den Nachzug von Familienangehörigen sowie Ehe- 
und Lebenspartnern muss die in Deutschland aufhältige 
Person, zu der der Nachzug erfolgen soll, in der Regel be-
stimmte materielle Voraussetzungen erfüllen (u. a. Wohn-
raum, Sicherung des Lebensunterhalts; s. u.). Aber auch für 
die nachziehenden Personen – insbesondere Ehe- und Le-
benspartner – werden bestimmte Anforderungen gestellt. 
Sowohl die Voraussetzungen als auch die Bedingungen 
zur Befreiung von diesen Voraussetzungen werden in den 
folgenden Kapiteln beschrieben.

3.1 Wohnraum, Lebensunterhalt und 
Krankenversicherung 

Grundsätzlich gelten für den Familiennachzug unter an-
derem Anforderungen an den verfügbaren Wohnraum, die 
Sicherung des Lebensunterhalts sowie eine Krankenversi-
cherung für die aufnehmende und die nachziehende Per-
son, wobei bei bestimmten Personen- und Statusgruppen 
Ausnahmen von diesen Voraussetzungen gemacht werden 
kann (Kapitel 3.1.4).15 

3.1.1 Wohnraum

Bei einem Antrag auf Familiennachzug wird von der lo-
kalen Ausländerbehörde geprüft, ob der in Deutschland 
lebende Familienangehörige ausreichenden Wohnraum 
für sich und die nachziehende Person nachweisen kann 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG). Dabei gelten die folgenden 
Richtwerte:

„Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr 
gefordert, als für die Unterbringung eines Woh-
nungssuchenden in einer öffentlich geförderten Sozi-
almietwohnung genügt. Der Wohnraum ist nicht aus-
reichend, wenn er den auch für Deutsche geltenden 
Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und 
Belegung nicht genügt. Kinder bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahres werden bei der Berechnung des 

15 Auch die Familienzusammenführungsrichtlinie nennt die 
Bereitstellung ausreichenden Wohnraums, einer Kranken-
versicherung und die Sicherung des Lebensunterhalts ohne 
Sozialleistungsbezug als Kernvoraussetzungen (Artikel 7 
Abs. 1 RL 2003/86/EG).

für die Familienunterbringung ausreichenden Wohn-
raumes nicht mitgezählt“ (§ 2 Abs. 4 AufenthG). 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift konkretisiert diese 
Vorgaben wie folgt: 

„Ausreichender Wohnraum ist – unbeschadet lan-
desrechtlicher Regelungen – stets vorhanden, wenn 
für jedes Familienmitglied über sechs Jahren zwölf 
Quadratmeter und für jedes Familienmitglied unter 
sechs Jahren zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Ver-
fügung stehen und Nebenräume (Küche, Bad, WC) in 
angemessenem Umfang mitbenutzt werden können. 
Eine Unterschreitung dieser Wohnungsgröße um etwa 
zehn Prozent ist unschädlich“ (2.4.2 AVwV AufenthG).

Von der Voraussetzung, entsprechenden Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, kann bei bestimmten Personen-
gruppen abgesehen werden bzw. ist bei bestimmten Sta-
tusgruppen gegebenenfalls abzusehen (u. a. bei Resettle-
ment-Flüchtlingen, Asylberechtigten und anerkannten 
Flüchtlingen; vgl. Kapitel 3.1.4).

3.1.2 Sicherung des Lebensunterhalts

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zweck des  
Familiennachzugs setzt in der Regel die Sicherung des 
Lebensunterhalts sowohl des in Deutschland lebenden 
Familienangehörigen als auch des nachziehenden Dritt-
staatsangehörigen voraus. Dies gilt auch für das Beste-
hen eines gültigen Krankenversicherungsschutzes (§ 5 
Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 AufenthG). Der Lebensunter-
halt gilt dann als gesichert, wenn die aufnehmende Person 
ihren und den Lebensunterhalt der nachziehenden Person 
(voraussichtlicher Unterhaltsbedarf) ohne öffentliche Mit-
tel bestreiten kann. „Nicht als Inanspruchnahme öffent- 
licher Mittel gilt der Bezug von:

1.  Kindergeld, 
2.  Kinderzuschlag, 
3.  Erziehungsgeld, 
4.  Elterngeld, 
5.  Leistungen der Ausbildungsförderung nach 

dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz und dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, 
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6.  öffentlichen Mitteln, die auf Beitragsleistungen be-
ruhen oder die gewährt werden, um den Aufent-
halt im Bundesgebiet zu ermöglichen und 

7.  Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz“ 
(§ 2 Abs. 3 Satz 1 AufenthG).

Es ist dabei unerheblich, ob tatsächlich öffentliche Leis-
tungen bezogen werden; entscheidend ist der Anspruch 
auf öffentliche Mittel. Die zuständige Ausländerbehörde 
führt eine individuelle Bestimmung des Bedarfs durch 
und trifft eine Prognoseentscheidung aufgrund vorhan-
dener Einkommensnachweise unter Berücksichtigung des 
Beschäftigungsverhältnisses (Dauer, Umfang) (s. Kapitel 
3.1.4 zu Ausnahmeregelungen für bestimmte Personen-
gruppen und Kapitel 4.2.2 zur Überprüfung und Bestim-
mung der Lebensunterhaltssicherung).

3.1.3 Krankenversicherung

„Ist der Ausländer in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung krankenversichert, hat er ausreichenden Kranken-
versicherungsschutz. Bei der Erteilung oder Verlängerung 
einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden 
Beiträge der Familienangehörigen zum Haushaltseinkom-
men berücksichtigt“ (§ 2 Abs. 3 Satz 3-4 AufenthG). Für 
Familienangehörige gilt dabei in der Regel, dass sie in der 
gesetzlichen Krankenversicherung der in Deutschland 
aufhältigen Familienangehörigen mitversichert werden 
können (Familienversicherung). Kinder sind grundsätzlich 
über ihre Eltern mitversichert.

3.1.4 Privilegierter Zugang und  
Ausnahmeregelungen

Von der Lebensunterhaltssicherung kann abgesehen wer-
den, wenn „aus Gründen höherrangigen Rechts wie etwa 
Artikel 6 GG oder im Hinblick auf Artikel 8 EMRK (Schutz 
des Familienlebens) die Erteilung eines Visums zum Fami-
liennachzug zwingend geboten ist. Solche Umstände kön-
nen vorliegen, wenn die Herstellung der Lebensgemein-
schaft im Herkunftsland im Einzelfall nicht möglich ist“ 
(5.1.1.2 AVwV AufenthG). Dies kommt für bestimmte Per-
sonen- und Statusgruppen in Deutschland in Frage.

Bei den folgenden Statusgruppen kann demnach von der 
Voraussetzung der Lebensunterhaltssicherung (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG) und der Voraussetzung, ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen, abgesehen werden. 
Dies gilt gemäß § 29 Abs. 2 AufenthG für 

 � Resettlement-Flüchtlinge mit einer Aufenthaltser-
laubnis (§ 23 Abs. 4 AufenthG), 

 � anerkannte Asylberechtigte mit einer Aufenthaltser-
laubnis (§ 25 Abs. 1 AufenthG) oder Niederlassungser-
laubnis (§ 26 Abs. 3 AufenthG),

 � Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft im Sinne 
des § 3 Abs. 1 AsylG oder subsidiärer Schutz16 im Sinne 
des § 4 Abs. 1 AsylG zuerkannt wurde oder 

 � die nach der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis als 
subsidiär Schutzberechtigte (§ 25 Abs. 2 Satz 1 zweite 
Alternative AufenthG) eine Niederlassungserlaubnis 
gemäß § 26 Abs. 3 bzw. 4 AufenthG erhalten haben. 

Für die genannten Statusgruppen ist hingegen von den 
genannten Voraussetzungen abzusehen, wenn 

„1.  der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche 
Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels inner-
halb von drei Monaten nach unanfechtbarer An-
erkennung als Asylberechtigter oder unanfechtba-
rer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder 
subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 [Resettle-
ment-Flüchtlinge; Anm. J. G.] gestellt wird und

2.  die Herstellung der familiären Lebensgemein-
schaft in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist und zu dem der Auslän-
der oder seine Familienangehörigen eine beson-
dere Bindung haben, nicht möglich ist“ (§ 29 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 und 2 AufenthG).

Die Dreimonatsfrist wird im Übrigen auch gewahrt, wenn 
der oder die in Deutschland bereits aufhältige Familienan-
gehörige den Antrag bei der Ausländerbehörde einreicht 
(§ 29 Abs. 2 Satz 3 AufenthG). 

Von bestimmten Voraussetzungen kann zudem abgesehen 
werden, wenn dem Drittstaatsangehörigen, zu dem der 
Nachzug erfolgen soll, vorübergehender Schutz nach § 24 
Abs. 1 AufenthG gewährt wurde und „1. die familiäre Le-
bensgemeinschaft im Herkunftsland durch die Fluchtsi-
tuation aufgehoben wurde und 2. der Familienangehörige 
aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
übernommen wird oder sich außerhalb der Europäischen 
Union befindet und schutzbedürftig ist“ (§ 29 Abs. 4 Nr. 1 
und 2 AufenthG).

3.2 Sprachanforderungen vor der Einreise 
im Rahmen des Familiennachzugs

Seit September 2007 müssen nachziehende Ehepartner – 
und dies gilt auch für gleichgeschlechtliche Lebenspart-
ner – von in Deutschland lebenden Drittstaatsangehöri-
gen und Deutschen vor der Einreise nach Deutschland 
in der Regel einfache Sprachkenntnisse nachweisen (§ 30 

16 Zur temporären Einschränkung des Familiennachzugs für ei-
nen Teil der subsidiär Schutzberechtigten, siehe Kapitel 2.1.4.
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG). Diese Regelung soll zugleich 
Zwangsheiraten verhindern und die Integration in die Ge-
sellschaft in Deutschland nach der Ankunft erleichtern. 
Beim Familiennachzug zu Personen aus bestimmten Län-
dern wird auf den Nachweis von Sprachkenntnissen ver-
zichtet (bspw. Australien, Japan und die USA); gleiches gilt 
beim Nachzug zu in Deutschland aufenthaltsberechtigten 
Personen, die Inhaber bestimmter Aufenthaltstitel sind, 
wie dem Daueraufenthalt-EU oder der Blauen Karte EU. 

3.2.1 Zeitpunkt des Sprachnachweises

Generell muss der Sprachnachweis über einfache 
Deutschkenntnisse vor Einreise erbracht und bei der deut-
schen Auslandsvertretung nachgewiesen werden. Das 
Visum wird in der Regel nicht ausgestellt, solange der 
Nachweis nicht erbracht wurde (zu den Ausnahmerege-
lungen und generellen Befreiungen von den Sprachanfor-
derungen für bestimmten Personengruppen, s. u.). 

3.2.2 Sprachniveau 

Der nachziehende Ehe- bzw. Lebenspartner muss sich „zu-
mindest auf einfache Art“ in deutscher Sprache verstän-
digen können (§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG i. V. m. § 2 
Abs. 9 AufenthG). Der Nachweis gilt in der Regel als er-
bracht, wenn ein Sprachzertifikat eines anerkannten Trä-
gers (z. B. Goethe-Institut) über Kenntnisse auf Niveau A1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER)17 vorgewiesen werden kann. A1 entspricht 
hierbei dem Anfänger-Niveau und der Aneignung ele-
mentarer Sprachverwendung.18  

3.2.3 Sprachkurse

Der Sprachkurs muss in der Regel eigeninitiativ bei einem 
zugelassenen Kursträger im Herkunfts- oder Transitland 
organisiert werden. Das Goethe-Institut bietet auf sei-
ner Webseite eine Übersicht zu möglichen Prüfungsorten 
weltweit.19 Um dort ein Sprachzertifikat mit dem Niveau 

17 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ (31.10.2016).

18 Definition A1 – Anfänger gemäß Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen: „Kann vertraute, alltägliche 
Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwen-
den, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. 
Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen 
zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie 
kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen 
dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verstän-
digen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspart-
ner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen“ 
(GER 2016).

19 Webseite des Goethe-Instituts mit weiterführenden Informa-
tionen zu Sprachkursen und Prüfungsorten weltweit: http://
www.goethe.de/lrn/prj/egn/ogf/deindex.htm (31.10.2016).

A1 zu erlangen, „werden durchschnittlich 160 Unterrichts-
einheiten à 45 Minuten benötigt“, wobei die Dauer von 
den Vorkenntnissen abhängt (Goethe-Institut 2016). 
Die Auslandsvertretung kann auf einen formellen Nach-
weis der Sprachkenntnisse dann verzichten, wenn die 
Deutschkenntnisse bei der Antragstellung in der Visa-
stelle offenkundig und ersichtlich sind (Die deutschen 
Auslandsvertretungen in der Türkei: 2016: 2). 

3.2.4 Kosten der Sprachkurse

Die Kosten variieren je nach Herkunftsland, Träger und 
Format des Kurses (z. B. Extensiv-, Intensiv- oder Super-
intensivkurse, wie sie beispielsweise vom Goethe-Institut 
angeboten werden). 

3.2.5 Ausnahmeregelungen

Von den Alters- und Sprachanforderungen ist gemäß § 30 
Abs. 1 Satz 2 AufenthG abzusehen, wenn der in Deutsch-
land lebende Partner über 

 � eine Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte, 
 � eine Blaue Karte EU, 
 � eine Aufenthaltserlaubnis zu Forschungszwecken oder 

zur selbständigen Tätigkeit verfügt,
 � er oder sie unmittelbar vor der Erteilung einer Nieder-

lassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt – EU Inhaber oder Inhaberin einer Aufent-
haltserlaubnis zu Forschungszwecken war oder 

 � über eine Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union langfristig Auf-
enthaltsberechtigte (§ 38a AufenthG) verfügt und die 
Ehe oder Lebenspartnerschaft bereits in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union bestand, in dem der 
Drittstaatsangehörige die Rechtsstellung eines lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten innehat. 

Von den Sprachanforderungen ist zudem gemäß § 30 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 1 AufenthG abzusehen, wenn der Nachzug zu

 � Resettlement-Flüchtlingen (§ 23 Abs. 4 AufenthG), 
 � Asylberechtigten mit einer Aufenthalts- oder Nie-

derlassungserlaubnis (§ 25 Abs. 1 und § 26 Abs. 3 
AufenthG),

 � anerkannten Flüchtlingen mit einer Aufenthalts- oder 
Niederlassungserlaubnis (§ 25 Abs. 2 AufenthG und 
§ 26 Abs. 3 AufenthG), 

 � subsidiär Schutzberechtigten mit einer Aufenthaltser-
laubnis oder einer Niederlassungserlaubnis (§ 25 Abs. 2 
Satz 1 zweite Alternative und § 26 Abs. 4 AufenthG) 
erfolgt 

und die Ehe bzw. Lebenspartnerschaft vor der Einwande-
rung des in Deutschland lebenden Partners bestand.
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Weiter gilt dies dann, wenn 

 � „der Ehegatte [oder Lebenspartner; J. G.] wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung nicht in der Lage ist, einfache Kenntnisse 
der deutschen Sprache nachzuweisen, 

 � bei dem Ehegatten [oder Lebenspartner; J. G.] ein er-
kennbar geringer Integrationsbedarf20 im Sinne einer 
nach § 43 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung besteht 
oder dieser aus anderen Gründen nach der Einreise 
keinen Anspruch nach § 44 auf Teilnahme am Integra-
tionskurs hätte, 

 � der Ausländer wegen seiner Staatsangehörigkeit21 
auch für einen Aufenthalt, der kein Kurzaufenthalt 
ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich 
darin aufhalten darf, 

 � der Ausländer im Besitz einer Blauen Karte EU ist oder 
 � es dem Ehegatten [oder Lebenspartner; J. G.] auf Grund 

besonderer Umstände des Einzelfalles nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühun-
gen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der deutschen 
Sprache zu unternehmen“ (§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2-6 
AufenthG). 

Letztlich kann von den Sprachanforderungen auch abge-
sehen werden, wenn der Nachzug neben dem Zuzug zum 
Ehe- bzw. Lebenspartner auch als personensorgeberech-
tigter Elternteil zum minderjährigen deutschen Kind er-
folgt. In diesem Fall gelten die Regelungen des Nachzugs 
zum Kind und Sprachkenntnisse müssen nicht nachge-
wiesen werden (Die deutschen Auslandsvertretungen in 
der Türkei: 2016: 2).

3.2.6 Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum 
Sprachnachweis (2012)

Am 4. September 2012 entschied das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) in einem Grundsatzurteil, „dass 
das gesetzliche Erfordernis des Nachweises deutscher 
Sprachkenntnisse beim Nachzug ausländischer Ehegat-
ten zu Deutschen nur eingeschränkt gilt. Das Visum zum 
Ehegattennachzug muss demnach bereits dann ausge-
stellt werden, wenn Bemühungen zum Erwerb einfa-
cher Sprachkenntnisse im Einzelfall nicht möglich, nicht 
zumutbar oder nicht innerhalb eines Jahres erfolgreich 
sind. Beim Nachzug von Ehegatten zu ausländischen 

20 Ein erkennbar geringerer Integrationsbedarf liegt etwa dann 
vor, wenn die nachziehende Person über einen Hochschul-
abschluss verfügt und in Deutschland auch aufgrund der 
Sprachkenntnisse voraussichtlich eine Arbeit finden wird 
(BAMF 2015: 2).

21 Staatsangehörige der folgenden Staaten können visumfrei in 
das Bundesgebiet einreisen und den erforderlichen Aufent-
haltstitel im Bundesgebiet beantragen: Andorra, Australien, 
Honduras, Israel, Japan, Kanada, Republik Korea, Monaco, 
Neuseeland, San Marino und USA.

Staatsangehörigen gelten diese Einschränkungen nicht, 
jedoch kann im Einzelfall eine unverhältnismäßige Tren-
nung der Ehegatten zunächst durch Erteilung eines Auf-
enthaltstitels zum Spracherwerb im Bundesgebiet ver-
mieden werden (BVerwG 10 C 12.12, Urt. v. 04.09.2012)“ 
(BAMF/EMN 2013: 24f.).

3.2.7 Konsequenzen bei Nichterfüllen der Sprach-
vorgaben

Wird die Anforderung eines Sprachnachweises nicht er-
bracht, kann der Visumantrag abgelehnt oder dessen Be-
arbeitung verzögert werden, bis der Nachweis erbracht 
wird. Wenn bestimmte Umstände dazu führen, dass der 
Sprachnachweis nicht erbracht werden kann (s. o.), kann 
von der Voraussetzung abgesehen werden (§ 30 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 6 AufenthG).

3.2.8 Integrationskurse vor der Einreise

Ein Besuch eines Integrations- bzw. Orientierungskurses 
vor der Einreise nach Deutschland ist nicht vorgesehen. 
Nach der Einreise können eine Berechtigung und/oder 
eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs entstehen (vgl. Kapitel 5.1). 

3.2.9 Übergangsfristen

Für subsidiär Schutzberechtigte trat am 17. März 2016 eine 
Übergangsfrist bis zum 16. März 2018 in Kraft, während 
der ihr Familiennachzugsrecht ausgesetzt und nur in Här-
tefällen möglich ist (vgl. Kapitel 2.1.4).

3.3 Ablehnung eines Familiennachzugs 
zum Schutz der nationalen Sicherheit

Generell setzt die Erteilung eines Aufenthaltstitels voraus, 
dass kein Ausweisungsinteresse besteht (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 
AufenthG). Die Erteilung eines Aufenthaltstitels kann folg-
lich abgelehnt werden, wenn ein Ausweisungsinteresse 
vorliegt und gemäß § 54 AufenthG liegt ein solches vor, 
wenn die betreffende Person: 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straf-
taten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Ju-
gendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt 
worden ist oder bei der letzten rechtskräftigen 
Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet 
worden ist, 

1a. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten gegen das Leben, die körperliche Unversehrt-
heit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum 
oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungs-
beamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder 
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Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt 
worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter 
Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib 
oder Leben oder mit List begangen worden ist; bei 
serienmäßiger Begehung von Straftaten gegen das 
Eigentum wiegt das Ausweisungsinteresse auch 
dann besonders schwer, wenn der Täter keine Ge-
walt, Drohung oder List angewendet hat, 

2. die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tat-
sachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er 
einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die 
den Terrorismus unterstützt oder er eine derar-
tige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat 
oder er eine in § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs 
bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalttat 
nach § 89a Absatz 2 des Strafgesetzbuchs vorberei-
tet oder vorbereitet hat, es sei denn, der Ausländer 
nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem si-
cherheitsgefährdenden Handeln Abstand, 

3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unan-
fechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke oder 
seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
oder er sich gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung oder den Gedanken der Völkerverständigung 
richtet, 

4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele 
an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur 
Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwen-
dung droht oder 

5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hier-
von ist auszugehen, wenn er auf eine andere Per-
son gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf 
Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen oder 
Religionen zu erzeugen oder zu verstärken oder 
öffentlich, in einer Versammlung oder durch Ver-
breiten von Schriften in einer Weise, die geeig-
net ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 
stören, 

a)  gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaß-
nahmen aufstachelt, 

b)  Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich 
macht und dadurch die Menschenwürde an-
derer angreift oder 

c)  Verbrechen gegen den Frieden, gegen die 
Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen oder 
terroristische Taten von vergleichbarem Ge-
wicht billigt oder dafür wirbt, 

 es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und 
glaubhaft von seinem Handeln Abstand. 

(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 
wiegt schwer, wenn der Ausländer

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr verurteilt worden ist, 

1a. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten gegen das Leben, die körperliche Unversehrt-
heit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum 
oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit 
Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Ge-
fahr für Leib oder Leben oder mit List begangen 
worden ist; bei serienmäßiger Begehung von Straf-
taten gegen das Eigentum wiegt das Ausweisungs-
interesse auch dann schwer, wenn der Täter keine 
Gewalt, Drohung oder List angewendet hat, 

2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von min-
destens einem Jahr verurteilt und die Vollstre-
ckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, 

3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 29 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittel-
gesetzes verwirklicht oder dies versucht, 

4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches 
Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu einer 
erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Be-
handlung bereit ist oder sich ihr entzieht, 

5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbe-
sondere unter Anwendung oder Androhung von 
Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kul-
turellen oder gesellschaftlichen Leben in der Bun-
desrepublik Deutschland teilzuhaben, 

6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt 
oder dies versucht, 

7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken 
gegen die Einreise oder den weiteren Aufenthalt 
dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der 
Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte 
in Deutschland oder anderen Staaten verheimlicht 
oder in wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, 
falsche oder unvollständige Angaben über Verbin-
dungen zu Personen oder Organisationen macht, 
die der Unterstützung des Terrorismus oder der 
Gefährdung der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung oder der Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland verdächtig sind; die Auswei-
sung auf dieser Grundlage ist nur zulässig, wenn 
der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf 
den sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung 
und die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder 
unvollständiger Angaben hingewiesen wurde, 

8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden 
eines Schengen-Staates durchgeführt wurde, im 
In- oder Ausland 
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a)  falsche oder unvollständige Angaben zur Er-
langung eines deutschen Aufenthaltstitels, 
eines Schengen-Visums, eines Flughafen-
transitvisums, eines Passersatzes, der Zulas-
sung einer Ausnahme von der Passpflicht 
oder der Aussetzung der Abschiebung ge-
macht hat oder 

b)  trotz bestehender Rechtspflicht nicht an 
Maßnahmen der für die Durchführung die-
ses Gesetzes oder des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens zuständigen Behör-
den mitgewirkt hat, soweit der Ausländer 
zuvor auf die Rechtsfolgen solcher Handlun-
gen hingewiesen wurde oder 

9. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen 
Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtli-
che oder behördliche Entscheidungen oder Ver-
fügungen begangen oder außerhalb des Bun-
desgebiets eine Handlung begangen hat, die im 
Bundesgebiet als vorsätzliche schwere Straftat an-
zusehen ist“ (§ 54 AufenthG).

3.4 Familiennachzug zu  
Schutzberechtigten

Mit der Familienzusammenführungsrichtlinie wurde im 
Jahr 2003 bestimmt, dass für Schutzberechtigte erleich-
terte Voraussetzungen bei der Familienzusammenführung 
gelten sollen. So heißt es in Abs. 8 der Erwägungsgründe 
(RL 2003/86/EG): 

„Der Lage von Flüchtlingen sollte wegen der Gründe, 
die sie zur Flucht gezwungen haben und sie daran 
hindern, ein normales Familienleben zu führen, be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Deshalb 
sollten günstigere Bedingungen für die Ausübung ih-
res Rechts auf Familienzusammenführung vorgesehen 
werden“ (Erwägungsgründe Abs. 8 RL 2003/86/EG).

Wie in Kapitel 3.1.4 und 3.2.5 beschrieben, kann bei Ehe- 
und Lebenspartnern sowie minderjährigen Kindern unter 
anderem von den Anforderungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts, des Wohnraums sowie den Sprachanfor-
derungen abgesehen werden, wenn der Nachzug zu Re-
settlement-Flüchtlingen, Asylberechtigten, anerkannten 
Flüchtlingen oder subsidiär Schutzberechtigten erfolgt 
(§ 29 Abs. 2 und § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 AufenthG). 

Dreimonatige Übergangsfrist

Von der Voraussetzung der Lebensunterhaltssiche-
rung (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) und der Voraussetzung, 

ausreichenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen (§ 29 
Abs. 1 Nr. 2 AufenthG), ist bei Ehe- und Lebenspartnern 
sowie minderjährigen Kindern abzusehen, wenn der im 
Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten 
nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter 
oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft oder subsidiären Schutzes oder nach Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis für Resettlement-Flücht-
linge gestellt wird und die Herstellung der familiären 
Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht Mitglied-
staat der Europäischen Union ist und zu dem der Aus-
länder oder seine Familienangehörigen eine besondere 
Bindung haben, nicht möglich ist (§ 29 Abs. 2 Satz 2 und 3 
AufenthG).

Begünstigung bei Bestehen der Ehe bzw.  
Lebenspartnerschaft vor der Einreise

Sofern die Ehe oder die Lebenspartnerschaft bereits be-
stand, als der im Bundesgebiet aufhältige Partner seinen 
Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegte, kann 
dies bei Erfüllung weiterer Voraussetzungen dazu beitra-
gen, dass der nachziehende Ehe- oder Lebenspartner kei-
nen Nachweis über Deutschkenntnisse vor der Visumer-
teilung zur Einreise nach Deutschland erbringen muss 
(§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 AufenthG).

Erweiterter Familienbegriff bei unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen

Grundsätzlich wird bei unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen keine erweiterte Definition der Kernfami-
lie vorgenommen. Nichtsdestotrotz kann bei Härtefällen 
gemäß § 36 Abs. 2 AufenthG auch der Nachzug weiterer 
Familienangehöriger als die Eltern in Betracht kommen.

Gleichstellung von Asylberechtigten,  
anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten

Grundsätzlich gelten bei dem Familiennachzug diesel-
ben Regeln für Asylberechtigte, anerkannte (Resettle-
ment-)Flüchtlinge sowie subsidiär Schutzberechtigte 
(§§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe c, 32 Abs. 2, 
36 Abs. 1 AufenthG). Allerdings wurde mit in Kraft treten 
des Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfah-
ren am 17. März 2016 eine Übergangsfrist für subsidiär 
Schutzberechtigte für den Familiennachzug eingeführt. 
Für alle Personen, denen nach dem 17. März 2016 eine 
Aufenthaltserlaubnis als subsidiär Schutzberechtigte er-
teilt wurde bzw. wird, wird der Nachzug bis zum 16. März 
2018 ausgesetzt. Anschließend tritt das Recht auf Famili-
ennachzug automatisch wieder in Kraft (§ 104 Abs. 13 Auf-
enthG; zu Ausnahmen siehe Kapitel 2.1.4). 
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3.5 Unterschiede zum Familiennachzug zu 
deutschen Staatsangehörigen 

Die Vorgaben zum Familiennachzug von Drittstaatsange-
hörigen zu deutschen Staatsangehörigen ähneln in wei-
ten Teilen den Vorgaben des Familiennachzugs zu Dritt-
staatsangehörigen. Nichtsdestotrotz finden sich einige 
erleichterte Vorgaben. So ist beispielsweise der Nachzug 
eines minderjährigen ledigen Kindes zu Deutschen oder 
der Nachzug eines Elternteils eines minderjährigen le-
digen Deutschen zur Ausübung der Personensorge ohne 
Sicherung des Lebensunterhalts zu erteilen (§ 28 Abs. 1 
Satz 2 AufenthG). Der Nachzug von Ehe- und Lebenspart-
nern wiederum soll in der Regel unabhängig der Siche-
rung des Lebensunterhalts erteilt werden (§ 28 Abs. 1 
Satz 3 AufenthG). Die Wartefrist zur Erteilung einer un-
befristeten Niederlassungserlaubnis ist wiederum ver-
kürzt und wird beim Familiennachzug zu Deutschen in 
der Regel nach drei Jahren im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis und bei Fortbestehen der familiären Lebens-
gemeinschaft erteilt (§ 28 Abs. 2 AufenthG). Auch gelten 
erleichterte Voraussetzungen bei der Einbürgerung von 
ausländischen Ehe- und Lebenspartnern von Deutschen 
(§  9 AufenthG). Ansonsten gelten beim Nachzug eines 
Ehe- und Lebenspartners grundsätzlich dieselben Alters-
vorgaben (in der Regel Vollendung des 18. Lebensjahres) 
sowie Vorgaben für den Nachweis von Deutschsprach-
kenntnissen (§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 AufenthG). Bei 
Letzteren besteht allerdings folgende Erleichterung: 

„Für zu Deutschen nachziehende Ehegatten gilt seit 
einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. 
September 2012 zusätzlich, dass das zum Ehegatten-
nachzug erforderliche Visum auch ausgestellt werden 
muss, wenn Bemühungen zum Erwerb einfacher 
Sprachkenntnisse im Einzelfall nicht möglich, nicht 
zumutbar oder nicht innerhalb eines Jahres erfolgreich 
sind. Begründet wird diese Regelung damit, dass von 
einem deutschen Staatsangehörigen grundsätzlich 
nicht verlangt werden darf, seine Ehe im Ausland 
zu führen. Von späteren, nach der Einreise anzuge-
henden Bemühungen, die deutsche Sprache in Grund-
lagen zu erlernen, enthebt dieses Urteil jedoch nicht 
(Berlit 2013)“ (Büttner/Stichs 2014: 26).
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Antragstellung und Prüfung des 
Antrags auf Familiennachzug

4

Im Folgenden stehen die eigentlichen Verfahrensabläufe 
bei der Beantragung und Prüfung der Voraussetzungen 
eines Antrags auf Familiennachzug im Fokus. Die Darstel-
lung versucht dabei die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen für unterschiedliche Personengruppen zu berücksich-
tigen, kann jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
gewähren. 

4.1 Verfahrensschritte bei Antragstellung

4.1.1 Für die Antragstellung verantwortliche Person

Das nachzugswillige Familienmitglied bzw. der Ehe- oder 
Lebenspartner stellt einen Visumantrag zur Einreise nach 
Deutschland zum Zweck der entsprechenden Familienzu-
sammenführung bei der zuständigen Auslandsvertretung. 

Die in Deutschland lebende Person, zu der nachgezogen 
werden soll, kann einen korrespondierenden Antrag bei 
der Ausländerbehörde stellen – etwa um die Dreimonats-
frist nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtig-
ter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft oder subsidiären Schutzes oder nach Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis als Resettlement-Flüchtling ein-
zuhalten (§ 29 Abs. 2 Satz 3 AufenthG). Unabhängig davon 
muss die zuständige Ausländerbehörde am Wohnort der 
Person, zu der nachgezogen werden soll, die Vorausset-
zungen hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Wohn-
raums, der Sicherung des Lebensunterhalts sowie der 
Krankenversicherung prüfen. 

Insbesondere bei syrischen Schutzberechtigten können 
auch die Ausländerbehörden in Deutschland den Antrag 
auf Familiennachzug mitunter bis zur Vorabzustimmung 
bearbeiten und an die zuständige deutsche Auslandsver-
tretung übersenden, wodurch Letztere entlastet und die 
Bearbeitungszeit verkürzt wird.

4.1.2 Ort der Antragsstellung im Ausland

Für die Visumerteilung zum Zweck der Familienzu-
sammenführung ist in der Regel die Auslandsvertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland (Botschaft oder 

Honorarkonsulat) in dem Land verantwortlich, in dem der 
bzw. die Antragstellende seinen bzw. ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat (z. B. legaler Aufenthalt seit mindestens 
sechs Monaten). Die Antragstellung kann aber auch in 
einem anderen Staat erfolgen. Seit die deutsche Botschaft 
in Damaskus beispielsweise für den allgemeinen Besu-
cherverkehr geschlossen ist, müssen syrische Staatsange-
hörige ihre Anträge auf Familiennachzug in einer der Bot-
schaften im Libanon, Jordanien oder Türkei stellen.

4.1.3 Nachweise über die Identität, Partnerschaft 
und Verwandtschaftsbeziehung 

Für die Beantragung eines Visums zum Zweck des Fami-
liennachzugs müssen Nachweise der Identität, der Ehe-
schließung, der Verpartnerung und der Verwandtschafts-
beziehung erbracht und bei der zuständigen deutschen 
Auslandsvertretung vorgelegt werden. Die nachstehenden 
Vorgaben der Botschaft Kairo und der deutschen Aus-
landsvertretungen in der Türkei zeigen, welche Doku-
mente dies im Einzelnen betrifft:
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Visum zum Zweck der Familienzusammenführung (Aufenthaltsdauer über 3 Monate) 

„Erforderliche Unterlagen 

1) Allgemeine Unterlagen 

 � Reisepass (noch mind. 3 Monate über die beantragte Aufenthaltsdauer hinaus gültig) sowie den letzten vorhande-
nen alten Reisepass und Kopien beider Reisepässe  […] 

 � 2 vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Antragsformulare („Antrag auf eine Aufenthaltserlaub-
nis“, in der Visastelle oder im Internet unter www.kairo.diplo.de verfügbar) 

 � 2 vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Formulare Belehrung/Erklärung auf Deutsch oder 
Englisch (in der Visastelle oder im Internet unter www.kairo.diplo.de verfügbar) 

 � 3 aktuelle Passbilder, biometriefähig […] 

2) Nachweise zum Reisezweck 

 � Eine vom ägyptischen Außenministerium beglaubigte, ins Deutsche übersetzte und von der Botschaft legalisierte 
Heiratsurkunde […] 

 � Aktueller Auszug aus dem ägyptischen Familienregister […] 
 � Nachweis von Deutschkenntnissen auf Niveau A 1 des Europ. Referenzrahmens eines nach den Standards der 

ALTE zertifizierten Prüfungsanbieters, der in Ägypten über eine mit Entsandten besetzte Niederlassung verfügt. 
[…]. 

 � Bei Nachzug zum/zur deutschen Ehepartner/in: Kopie seines/ihres Reisepasses (alle Seiten, die nicht leer sind) 
und Personalausweises […] 

 � Bei Nachzug zum/zur nichtdeutschen Ehepartner/in: Meldebestätigung und Reisepass des/der in Deutschland le-
benden Ehepartners/-in mit Nachweis des Aufenthaltsstatus im Reisepass […]. 

 � Bei Nachzug zum deutschen Kind: Geburtsurkunde des Kindes, Nachweis der Staatsangehörigkeit des Kindes, ggfs. 
Nachweis über die Sorgerechtslage […]. 

 � Bei Nachzug von Kindern: Vom ägyptischen Außenministerium beglaubigte, ins Deutsche übersetzte und von der 
Botschaft legalisierte Geburtsurkunden der Kinder […].

 � Allgemeine Hinweise zu den einzureichenden Unterlagen: Alle Unterlagen müssen auf Deutsch oder Englisch 
oder mit einer durch einen von der Botschaft anerkannten Übersetzer gefertigten Übersetzung ins Deutsche vor-
gelegt werden. Alle ägyptischen öffentlichen Urkunden müssen in übersetzter, beglaubigter und legalisierter Form 
vorgelegt werden“ (Deutsche Botschaft Kairo 2016a).

Visum zum Zweck des Ehegattennachzugs zu einem anerkannten Schutzberechtigten

Ein Teil der oben genannten Dokumente entfällt (z. B. Sprachnachweis). Dafür werden zusätzlich Dokumente 
verlangt:

 � ausländischer Ehevertrag / Nachweis der religiösen Eheschließung und Heiratsurkunde als Nachweis der Regist-
rierung im Zivilregister […] 

 � Sollte einer der beiden Ehegatten bei Eheschließung vertreten worden sein: Spezialvollmacht – aus der Vollmacht 
müssen die vollständigen Namen beider Ehegatten hervorgehen und die Vollmacht muss vor Abschluss des Ehe-
vertrags ausgestellt worden sein.

 � Geburtsurkunden der Kinder […] (Deutsche Botschaft Kairo 2016b: 1).

Quelle: Deutsche Botschaft Kairo 2016a und b
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Die deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei gehen in ihren Merkblättern zum Visumantrag zusätzlich auf die Mög-
lichkeit eines Ehegattennachzugs unter Beteiligung mindestens eines Minderjährigen ein und verlangen in diesen Fällen 
die folgenden Dokumente:

„Internationale Heiratsurkunde („Formül B“) mit den vollständigen Daten beider Ehepartner

 � Bei Eheschließung mit 17 Jahren: Schriftliche Zustimmung der Eltern mit deutscher Übersetzung
 � Bei Eheschließung mit 16 Jahren: Gerichtsurteil über die Erlaubnis der Eheschließung mit deutscher Übersetzung 

Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“). 
Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen 
Ereignisse (z. B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. 

Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk und deren Anerkennung für 
den deutschen Rechtsbereich mit deutscher Übersetzung / Sterbeurkunden (sofern zutreffend)“ (Die deutschen Aus-
landsvertretungen in der Türkei 2016: 1).

Quelle: Die deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei 2016: 1

4.1.4 Glaubhaftmachung bei fehlenden  
Dokumenten

Fehlen den Antragstellenden und ihren nachzugswilli-
gen Familienangehörigen oder Partnern einzelne Doku-
mente zur Glaubhaftmachung der Verwandtschaftsbe-
ziehung oder Ehe bzw. Lebenspartnerschaft, so kommen 
verschiedene Verfahren in Betracht, wie der deutschen 
Auslandsvertretung dennoch glaubhaft gemacht werden 
kann, dass die Verwandtschaftsbeziehung oder partner-
schaftliche Beziehung besteht. Hierzu zählen unter ande-
rem der Einbezug von Zeugen, eine Vor-Ort-Recherche 
eines Vertrauensanwalts der Auslandsvertretung oder ein 
Abstammungstest:

„Der Antragsteller ist für die Geltendmachung von für 
ihn günstigen, d. h. insbesondere antragsbegründen-
den Umständen mitwirkungs- und auch beweispflich-
tig, vgl. § 82 AufenthG. Verweigert er seine Mitwirkung, 
wird der Visumantrag regelmäßig abzulehnen sein. 
Über diese Rechtsfolge ist der Antragsteller vorab zu 
belehren. Bei begründeten Zweifeln an der Abstam-
mung/ Familienzugehörigkeit eines Antragstellers, die 
auf andere Weise – insbesondere durch Vorlage von 
Dokumenten – nicht ausgeräumt werden können, 
kann die Erstellung eines Abstammungsgutachtens 
(auf Kosten des nachweispflichtigen Antragstellers) 
in Betracht kommen. Diese Möglichkeit des Abstam-
mungsnachweises ist insbesondere von Bedeutung bei 
Anträgen auf Familiennachzug aus Herkunftsstaaten 
mit unzuverlässigem Urkundenwesen, in denen die 
Beschaffung von erforderlichen urkundlichen Nach-
weisen erschwert, nur mit übermäßigem zeitlichen 
Aufwand möglich oder gänzlich unmöglich ist. Wegen 
der Freiwilligkeit eines Abstammungsgutachtens und 
der gebotenen Einzelfallbetrachtung ist es unzuläs-

sig, ein Abstammungsgutachten generell als einzig 
mögliche oder zuverlässige Nachweisart in Bezug auf 
einen bestimmten Herkunftsstaat darzustellen. In der 
Praxis hat sich das Abstammungsgutachten aufgrund 
von Speichelproben als zuverlässig und zudem kos-
tengünstig bewährt. Der Ablauf eines solchen Abstam-
mungstests stellt sich wie folgt dar:

Der Antragsteller beauftragt ein deutsches Institut 
seiner Wahl mit der Durchführung des Abstammungs-
gutachtens und zahlt üblicherweise bereits einen 
Kostenvorschuss ein. Das beauftragte Institut versen-
det das sog. „Entnahme-Kit“ an die örtlich zuständige 
Auslandsvertretung. Nach dortigem Eintreffen des 
„Kit“ wird die zu untersuchende Person vorgeladen. 
Die Speichelprobe wird durch einen Vertrauensarzt 
entnommen und mittels Kurierunternehmen an das 
beauftragte Institut versandt. Steht kein Vertrauens-
arzt zur Verfügung, ist auf andere Weise sicher zu stel-
len, dass tatsächlich der Antragsteller untersucht wird. 
Die Kosten des Vertrauensarztes sowie des Kurierun-
ternehmens sind durch den Antragsteller vor Ort zu 
entrichten. Parallel hierzu erfolgt die Speichelentnah-
me der im Bundesgebiet lebenden Referenzperson 
entweder direkt durch das beauftragte Institut oder 
das örtliche Gesundheitsamt. Nach Vorliegen der 
Speichelproben kann das Abstammungsgutachten 
üblicherweise binnen zwei bis vier Wochen erstellt 
werden. Die Gendiagnostik-Kommission hat sich zur 
Erstellung von Vaterschaftstests dahingehend geäu-
ßert, dass ein Gutachten nur als “richtlinienkonform” 
gilt und nicht bereits aus formalen Gründen ange-
griffen werden kann, wenn die Mutter des Kindes in 
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die Untersuchungen einbezogen wurde. Hierauf darf 
nur aus zwingenden Gründen verzichtet werden, da 
ansonsten Abstriche bei der Sicherheit des Gutachtens 
gemacht werden“ (Auswärtiges Amt 2016: 2f.).

4.2 Weitere Verfahrensschritte 

4.2.1 Verfahren bei Familiennachzug sonstiger 
Familienmitglieder 

Im Visumverfahren müssen Identität, Verwandtschafts-
beziehung und die Ehe bzw. Lebenspartnerschaft durch 
entsprechende Belege nachgewiesen werden (vgl. Kapitel 
4.1.3 und 4.1.4). 

4.2.2 Überprüfung der Voraussetzungen für den 
Familiennachzug

Die Ausländerbehörde am Wohnort des in Deutschland 
lebenden Drittstaatsangehörigen, zu dem der Nachzug 
erfolgen soll, muss der Visumerteilung für die Familien-
angehörigen zustimmen und anhand von Belegen die 
Voraussetzungen zum Familiennachzug prüfen. Dazu 
gehören unter anderem der vorhandene ausreichende 
Wohnraum, die Sicherstellung des Lebensunterhalts und 
die Krankenversicherung. 

Prüfung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards sowie 
der Größe der Wohnung

Zur Prüfung des angemessenen Wohnraums stehen der 
Ausländerbehörde verschiedene Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Das folgende Beispiel zu den einzureichenden Do-
kumenten eines deutschen Landkreises gibt Aufschluss 
über die Prüfmöglichkeiten:

 � „Nachweis eines ausreichenden Wohnraumes für alle 
Personen, die im Haushalt leben bzw. leben sollen 
durch einen Mietvertrag bzw. Kaufvertrag mit Angabe 
der Quadratmeterzahl des Wohnraumes 

 � Nachweis der Höhe der monatlichen Kosten für die 
Wohnung
-  bei Mietwohnungen Höhe der monatlichen 

Warmmiete (aktuelle Bestätigung des Vermieters 
bzw. aktueller Kontoauszug) 

- bei Eigentumswohnungen Höhe der monatlichen 
Belastungen (Zins + Tilgung aus Kreditverträgen 
sowie Höhe des Hausgeldes)“ (Rhein-Erft-Kreis 
2016).

Krankenversicherungsschutz

„Ausreichender Krankenversicherungsschutz liegt im 
Übrigen vor, wenn der Ausländer in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung krankenversichert ist. Einer weite-
ren Prüfung bedarf es in diesem Fall nicht“ (2.3.5.1 AVwV 
AufenthG). Für Familienangehörige gilt dabei in der Regel, 
dass sie in der gesetzlichen Krankenversicherung der in 
Deutschland aufhältigen Familienangehörigen mitversi-
chert werden können (Familienversicherung). Kinder sind 
grundsätzlich über ihre Eltern mitversichert.

Referenzzeitraum für die Bemessung der Sicherung des  
Lebensunterhalts

„Die Fähigkeit zur Bestreitung des Lebensunterhalts 
darf nicht nur vorübergehend sein. Demnach ist eine 
Prognoseentscheidung erforderlich, ob der Lebensun-
terhalt des Ausländers für die Dauer des beabsichtigten 
Aufenthalts gesichert ist. […] Bei befristeten Arbeits-
verträgen ist neben den Gesamtumständen des jewei-
ligen Einzelfalles auch zu berücksichtigen, ob – wie in 
einigen Wirtschaftszweigen üblich – der kettenartige 
Abschluss neuer Verträge mit demselben Arbeitgeber 
oder ständig neue Abschlüsse mit verschiedenen Ver-
tragspartnern zu erwarten sind, oder ob die Gefahr der 
Erwerbslosigkeit nach Auslaufen des Vertrages nahe 
liegt“ (2.3.3 AVwV AufenthG).

Die Lebensunterhaltssicherung soll in der Regel aus eige-
ner Kraft erfolgen. In Ausnahmefällen und unter „stren-
gen Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfä-
higkeit des Dritten“ kann die Lebensunterhaltssicherung 
auch durch eine dritte Person sichergestellt werden. „Geht 
es um einen auf Dauer angelegten Aufenthalt des Auslän-
ders zur Familienzusammenführung, ist zu fordern, dass 
der Lebensunterhalt dauerhaft gesichert ist“ (2.3.4.2 AVwV 
AufenthG). 

Überprüfung der Lebensunterhaltssicherung

Die Sicherung des Lebensunterhalts gemäß § 2 Abs. 3 Auf-
enthG wird von der Ausländerbehörde individuell be-
stimmt und berechnet. Die Ausländerbehörde trifft eine 
Prognoseentscheidung aufgrund vorhandener Einkom-
mensnachweise unter Berücksichtigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses (Dauer, Umfang etc.). Auch wenn zum 
Zeitpunkt der Überprüfung der aufnehmende Drittstaats-
angehörige für sich selbst keine Leistungen der Grund-
sicherung oder Sozialhilfe erhält, ist zu prüfen, ob ein 
Anspruch auf diese Leistungen besteht bzw. im Fall des 
Familiennachzugs bestünde. Auch Miet- und Nebenkos-
ten und Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie einzelne weitere Einnahmen (§ 11 Absatz 2 SGB II) 
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sind von der Ausländerbehörde zu berücksichtigen. „Bei 
Zweifeln ist ggf. die örtliche Leistungsbehörde (Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialamt) um 
eine entsprechende Berechnung zu bitten. Verbleibt nach 
dieser fiktiven Berechnung ein Anspruch auf öffentliche 
Leistungen, ist der Lebensunterhalt nicht gesichert“ (2.3.4 
AVwV AufenthG).

Jährliches Mindesteinkommen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts 

Beim Familiennachzug zu erwerbstätigen Drittstaats-
angehörigen werden der individuelle Bedarf der auf-
nehmenden Person sowie der Unterhaltsbedarf der 
nachziehenden Familienangehörigen berechnet. Berech-
nungsgrundlage für die Ermittlung des Unterhaltsbedarfs 
der Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, bil-
den die Vorgaben zum Regelbedarf gemäß Zweitem Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II i. V. m. SGB XII). Zur Bedarfsge-
meinschaft zählen Ehe- und Lebenspartner, volljährige 
Kinder bis zum 25. Lebensjahr, sofern sie ihren Lebens-
unterhalt nicht bereits alleine durch Erwerbstätigkeit be-
streiten und minderjährige Kinder.

§ 20 SGB II bestimmt u. a. den Umfang des Regelbedarfs 
zur Sicherung des Lebensunterhalts: 

„Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunter-
halts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf 
die Heizung und Erzeugung von Warmwasser ent-

Tabelle 3:  Regelbedarfsstufen nach § 28 SGB XII in Euro (seit 01. Januar 2016)

Regelbedarfe nach SGB XII ab dem 01.01.2016 Betrag in €

Regelbedarfsstufe 1: Eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als alleinstehend 
oder alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt 

404

Regelbedarfsstufe 2: Für jeweils zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Ehe- oder 
Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen 
gemeinsamen Haushalt führen

364

Regelbedarfsstufe 3: Eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die weder einen 
eigenen Haushalts führt, noch als Ehegatte, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führt

324

Regelbedarfsstufe 4: Eine leistungsberechtigte Jugendliche oder ein leistungsberechtigter 
Jugendlicher vom Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 306

Regelbedarfsstufe 5: Ein leistungsberechtigtes Kind vom Beginn des siebten bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres 270

Regelbedarfsstufe 6: Ein leistungsberechtigtes Kind bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres 237

Quelle: § 2 Ergänzung der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

fallenden Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des 
täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen 
des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang 
eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 
Gemeinschaft. Der Regelbedarf wird als monatlicher 
Pauschalbetrag berücksichtigt“ (§ 20 Abs. 1 Satz 1 und 
2 SGB II). 

Die Regelbedarfsstufen richten sich wiederum nach SGB 
XII, wonach gemäß § 2 der Verordnung zur Bestimmung 
der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen22 die folgenden 
Regelbedarfsstufen für das Jahr 2016 gelten (vgl. Tabelle 3):

Nichterfüllung einzelner Voraussetzungen

Sofern keine der in den vorherigen Kapiteln genannten 
Ausnahmeregelungen greifen oder Befreiungen von be-
stimmten Voraussetzungen vorliegen, führt das Nicht-
erfüllen einzelner Voraussetzungen in der Regel zur 
Ablehnung oder zur Verzögerung der Bearbeitung des Vi-
sumantrags des nachzugswilligen Familienmitglieds, bis 
die entsprechenden Voraussetzungen nachgewiesen wer-
den können. 

22 Verordnung zur Bestimmung des für die Fortschreibung der 
Regelbedarfsstufen nach § 28a des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch maßgeblichen Prozentsatzes sowie zur Ergänzung 
der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für 
das Jahr 2016 (Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverord-
nung 2016 - RBSFV 2016).
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Zeitpunkt der Überprüfung der Voraussetzungen

Die zu erfüllenden Voraussetzungen werden während des 
Visumverfahrens überprüft. Eine erneute Prüfung folgt 
nach Einreise jeweils bei Verlängerung des Aufenthaltsti-
tels, wobei hier dieselben Vorschriften Anwendung finden 
wie auf die Erteilung (§ 8 Abs. 1 AufenthG). Darüber hin-
aus kann anlassbezogen eine Überprüfung vorgenommen 
werden. 

4.2.3 Nachweis und Überprüfung verpflichtender 
Sprachkenntnisse

Die Sprachkenntnisse werden in der Regel durch ein 
Sprachzertifikat eines zugelassenen Sprachkursträgers im 
Herkunfts- oder Transitland des nachzugswilligen Fami-
lienangehörigen bei der dortigen deutschen Auslandsver-
tretung nachgewiesen. 

Auch der erfolgreiche Besuch der Integrationskurse in 
Deutschland wird entsprechend zertifiziert. Das Zertifi-
kat dient anschließend unter anderem als Nachweis des 
Besuchs eines solchen Kurses zur Verlängerung des Auf-
enthaltstitels bei der Ausländerbehörde (vgl. Kapitel 5.3 
und 5.5).

4.2.4 Ermessensentscheidung bei Nichterfüllen 
bestimmter Voraussetzungen

Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung einer be-
sonderen Härte abweichend bestimmter Voraussetzungen 
erteilt werden (vgl. u. a. § 30 Abs. 2 und 3 AufenthG). 

4.2.5 Sicherheitsüberprüfung

Zur Überprüfung, ob die nachziehende Person eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt 
und eine Visumerteilung zur Einreise verweigert werden 
soll, können die folgenden Maßnahmen ergriffen werden. 
Im Visumverfahren werden die Daten der nachziehen-
den Person von der zuständigen Auslandsvertretung an 
das Bundesverwaltungsamt (BVA) übermittelt. Von dort 
können die Daten entweder nach § 73 Abs. 1 AufenthG zur 
Feststellung von Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 Auf-
enthG oder zur Überprüfung von sonstigen Sicherheitsbe-
denken an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt 
für Verfassungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst, 
das Bundeskriminalamt oder das Zollkriminalamt über-
mittelt oder nach § 72a AufenthG in einem automatisier-
ten Verfahren mit Daten der im Jahr 2011 geschaffenen 
Antiterrordatei abgeglichen werden (§ 1 Abs. 1 Antiter-
rordateigesetz). Letzteres wird dann vorgenommen, wenn 
die Annahme gerechtfertigt ist, dass die zu überprüfende 
Person beispielsweise einer terroristischen Vereinigung, 

einer Gruppierung, die eine solche Vereinigung unter-
stützt, oder einer Gruppierung angehört, die „rechtswid-
rig Gewalt als Mittel zur Durchsetzung international aus-
gerichteter politischer oder religiöser Belange anwenden 
oder eine solche Gewaltanwendung unterstützen, vorbe-
reiten oder durch ihre Tätigkeiten, insbesondere durch 
Befürworten solcher Gewaltanwendungen, vorsätzlich 
hervorrufen“ (§ 72a Abs. 2 AufenthG). Ergibt die Überprü-
fung einen Treffer, meldet dies das BVA den zuständigen 
Sicherheitsbehörden, die wiederum über das BVA einen 
Hinweis an die zuständige Auslandsvertretung senden, 
falls sich daraus Gründe ergeben, die Erteilung des Auf-
enthaltstitels zu versagen (§ 72a Abs. 3 AufenthG). 

4.2.6 Minderjährige Kinder und Kindeswohl

Kindernachzug

Der Kindernachzug setzt voraus, dass das Kind das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat und weder verheira-
tet, geschieden oder verwitwet ist (§ 80 Abs. 3 Satz 1 Auf-
enthG). Davon abweichende Volljährigkeitsgrenzen in den 
Herkunftsstaaten sind unerheblich (32.0.1 AVwV Auf-
enthG). Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Antragstellung 
und nicht das Alter zum Zeitpunkt der Erteilung, aller-
dings ist zu beachten, dass mitunter eine mehrmonatige 
und in einigen Krisenregionen und Auslandsvertretun-
gen aufgrund des hohen Antragsaufkommens eine bis zu 
mehr als anderthalbjährige Wartezeit für die Antragstel-
lung besteht. 

Dem minderjährigen ledigen Kind von Drittstaatsangehö-
rigen ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn beide 
Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Eltern-
teil eine Aufenthaltserlaubnis, eine Blaue Karte EU, eine 
Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt besitzen. Die Geltungsdauer der Aufenthaltser-
laubnis darf die Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis 
der Eltern bzw. des Elternteils, zu dem das Kind nachzieht, 
nicht überschreiten (32.0.2.1 AVwV AufenthG).

4.2.7 Prüfverfahren bei einem Familiennachzug 
unter Beteiligung von Kindern

Für die Überprüfung von Familien- und Verwandtschafts-
beziehungen unter Beteiligung von Kindern kann an-
gelehnt an § 82 AufenthG ein sogenanntes Adoleszenz-
gutachten eingeholt werden. Im Visumhandbuch des 
Auswärtigen Amtes heißt es dazu: 

„Insbesondere bei Visumanträgen zum Kindernachzug 
kann es entscheidungserheblich sein, das Alter des An-
tragstellers festzustellen. Bestehen begründete Zweifel 
an der Richtigkeit der Angaben im Visumantrag und 
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bieten auch die vorgelegten/angeforderten Dokumen-
te keinen überzeugenden Beleg für das Alter, kommt 
die Durchführung eines Altersgutachtens in Betracht. 
Der Antragsteller ist für die Geltendmachung von für 
ihn günstigen, d.h. insbesondere antragsbegründenden 
Umständen mitwirkungs- und auch beweispflichtig, 
vgl. § 82 AufenthG. Verweigert er seine Mitwirkung, 
wird der Visumantrag regelmäßig abzulehnen sein (da 
der Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen 
für den Familiennachzug nicht erbracht wurde). Über 
diese Rechtsfolge ist der Antragsteller vorab zu beleh-
ren. Mit der Durchführung des Adoleszenzgutachtens 
kann gegen Kostenvorschuss z.B. ein Vertrauensarzt 
der Botschaft beauftragt werden. Verfügt die Auslands-
vertretung über keinen Arzt ihres Vertrauens, muss der 
Antragsteller einen in Deutschland ansässigen Sach-
verständigen beauftragen, in der Regel ist ein entspre-
chender Kostenvorschuss einzuzahlen. Sobald dies 
geschehen ist, wird sich der beauftragte Sachverstän-
dige mit der zuständigen Auslandsvertretung in Ver-
bindung setzen und ihr mitteilen, welche konkreten 
Röntgenaufnahmen für die Adoleszenzbegutachtung 
erforderlich sind. Erst nach Vorliegen dieses Auftrages 
können die Röntgenaufnahmen durch ortsansässiges 
Fachpersonal gefertigt werden. Hierbei muss sich die 
Auslandsvertretung (etwa durch Begleitung des An-
tragstellers) davon überzeugen, dass die Aufnahmen 
tatsächlich von der Person des Antragstellers gefertigt 
werden. Anschließend sind die Bilder an das entspre-
chende Institut in Deutschland weiter zu leiten“ (Aus-
wärtiges Amt 2016a: 4).

4.3 Entscheidungsdauer bei Antrag auf 
Familiennachzug (Soll/Ist)

Eine rechtliche Vorgabe zur Verfahrensdauer besteht 
nicht. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass bei 
einem Antrag für ein Visum, „das zu einem längerfristigen 
Aufenthalt oder zur Arbeitsaufnahme berechtigt, […] mit 
einer mehrmonatigen Bearbeitungszeit gerechnet wer-
den [muss]“ (Auswärtiges Amt 2016b). Neben der Bearbei-
tungsdauer nach Antragstellung wirkt sich in einigen Re-
gionen und deutschen Auslandsvertretungen allerdings 
zusätzlich deutlich die Wartezeit bis zur Antragstellung 
auf die Verfahrensdauer aus. 

4.3.1 Durchschnittliche Verfahrensdauer in der 
Praxis

Eine Aussage über die durchschnittliche Verfahrens-
dauer an deutschen Auslandsvertretungen weltweit lässt 
sich nicht treffen, da diese regional, saisonal und nach 
Antragsaufkommen deutlich schwanken. Dies betrifft 

insbesondere Auslandsvertretungen in Nachbarländern 
von Krisenregionen, aus denen bereits eine signifikante 
Anzahl an Geflüchteten und Eingewanderten in Deutsch-
land leben und die einen Nachzug von Familienangehö-
rigen anstreben. Beispielhaft für einzelne Regionen und 
Auslandsvertretungen kann die Antwort der Bundesregie-
rung auf eine kleine Anfrage im Bundestag vom Oktober 
2016 herangezogen werden, in der Angaben zu Wartezei-
ten an Auslandsvertretungen in Nachbarländern Syriens 
gemacht werden: 

„Für die drei Auslandvertretungen in der Türkei sind 
mit Stand vom 19. September 2016 insgesamt 38.514 
Termine (entspricht Personen) im Bereich des Famili-
ennachzugs zu Schutzberechtigten aus Syrien gebucht. 
Eine Auflistung für die einzelnen Auslandsvertretun-
gen in der Türkei ist nicht möglich. Fest vergeben sind 
4.116 Termine. Aufgrund der Anzahl der vergebenen 
Terminnummern liegt die geschätzte Wartezeit bei 7 
bis 9 Monaten. 

Im Generalkonsulat Erbil wird bei Buchung nicht 
nach Staatsangehörigkeit der Referenzperson in 
Deutschland unterschieden. Deshalb ist keine Angabe 
zu vergebenen Terminen für Familienangehörige von 
Schutzberechtigten aus Syrien möglich. Die rechne-
rische Wartezeit beträgt derzeit für alle ca. zwei Jahre, 
eine Verkürzung dieser Wartezeit wird angestrebt. An 
den Auslandsvertretungen in der Türkei und in Erbil 
werden in aller Regel über die Hälfte der gebuchten 
Termine nicht wahrgenommen. Diesem Umstand wird 
durch Überbuchung der Terminslots entgegengewirkt. 

An der Botschaft Beirut sind mit Stand vom 20. 
September 2016 ca. 7.700 Termine bis Oktober 2017 
vergeben. Ein Termin gilt in Beirut für die gesamte 
Kernfamilie. Die rechnerische Wartezeit auf einen 
Vorsprachetermin beträgt derzeit ca. 15 Monate. Da die 
Botschaft Beirut ab Herbst erhöhte Terminkontingen-
te zur Verfügung stellen kann, ist eine Umbuchungs-
aktion (Angebot zur Vorverlegung von Terminen) 
erfolgt, die für alle Antragsteller im Ergebnis die War-
tezeit verkürzen wird“ (Deutscher Bundestag 2016a: 8).

4.3.2 Herausforderungen und Maßnahmen zur  
Verkürzung der Verfahrensdauer

Seit Beginn 2015 wurden vielfältige Verfahrenserleichte-
rungen, personelle Aufstockungen und räumliche Erwei-
terungen in den deutschen Auslandsvertretungen – insbe-
sondere in den Nachbarländern Syriens – vorgenommen, 
um den enorm angestiegenen Antragszahlen auf Famili-
ennachzug zu syrischen Familienangehörigen in Deutsch-
land zu begegnen. Nichtsdestotrotz kommt es teils zu 
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massiven Verzögerungen bei der Antragsannahme, so dass 
zwischenzeitlich in einzelnen Ländern und deutschen 
Auslandsvertretungen die Wartezeit auf einen Termin 
zur Antragsstellung rechnerisch bei bis zu zwei Jahren 
lag (Deutscher Bundestag 2016b: 3). Dabei wurden bereits 
zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Warte- und 
Verfahrenszeiten zu verkürzen (s. für eine detaillierte und 
chronologische Auflistung der Maßnahmen Deutscher 
Bundestag 2016b: 20f.). 

Erweiterung der räumlichen Kapazitäten der deutschen  
Auslandsvertretungen

In mehreren deutschen Auslandsvertretungen in den 
Nachbarländern Syriens wurden und werden die räum-
lichen Kapazitäten zur Bearbeitung der Visumanträge 
ausgebaut. Am Generalkonsulat Istanbul wurde beispiels-
weise eine zweite Visastelle eröffnet, in der ausschließlich 
syrische Anträge bearbeitet werden. Auch in den General-
konsulaten Erbil, Ankara und Beirut wurden die räumli-
chen Kapazitäten ausgeweitet, so dass mehr Beschäftigte 
insbesondere zur Bearbeitung der Visumanträge auf Fami-
liennachzug eingesetzt werden konnten (Deutscher Bun-
destag 2016b: 16).

Verlagerung einzelner Arbeitsschritte im  
Visumverfahren nach Deutschland

Seit Anfang Februar 2016 wurden in einem Pilotprojekt 
Anträge auf erweiterten Familiennachzug von der Bot-
schaft Beirut zur Bearbeitung nach Deutschland über-
mittelt. Ab Juli 2016 wurde ein neuer Posten im Auswär-
tigen Amt geschaffen, der sich allein mit der Bearbeitung 
der übermittelten Anträge befasst (Deutscher Bundestag 
2016b: 19). Im Rahmen des Pilotprojektes wurden über 
100 Visumanträge entschieden. „Die entschiedenen An-
träge betrafen Nachzugsfälle von sonstigen Familienan-
gehörigen syrischer Flüchtlinge, denen eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden kann, wenn es zur Vermeidung 
einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. In diesen 
Fällen ist eine komplexe und zeitintensive Einzelfallprü-
fung individueller Lebensumstände erforderlich. Hier hat 
die Bearbeitung in der Zentrale zu einer spürbaren Ent-
lastung geführt. Eine Ausweitung der Bearbeitung von 
Anträgen auf Familiennachzug an anderen Dienstorten 
ist beabsichtigt; aktuell werden die hierfür notwendigen 
IT-technischen Voraussetzungen geschaffen“ (Deutscher 
Bundestag 2016a: 10).

Antragsbearbeitung durch Ausländerbehörden in  
Deutschland

Das Auswärtige Amt lancierte im Jahr 2015 ein verein-
fachtes Antragsformular für den Familiennachzug zu 

syrischen Schutzberechtigten in Deutschland und bezog 
zugleich die Ausländerbehörden in Deutschland stärker in 
die Antragbearbeitung mit ein. So heißt es: 

„Das Auswärtige Amt und die deutschen Auslands-
vertretungen in der Region um Syrien sind bemüht, 
den Nachzug von syrischen Familienangehörigen zum 
Schutzberechtigten in Deutschland zu beschleunigen 
und zu vereinfachen. Dieser Familiennachzug zum 
Schutzberechtigten in DEU ist innerhalb von 3 Mona-
ten nach Anerkennung der Schutzberechtigung ohne 
Nachweise zum Lebensunterhalt und von deutschen 
Sprachkenntnissen des nachziehenden Ehepartners 
möglich (§ 29 Abs. 2 Satz 2, ggf. i. V. m. § 30 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 1 AufenthG). 

Angesichts der enormen Nachfrage und der vielen auf 
den Nachzug wartenden Familienangehörigen soll 
die Beantragung der Visa zum Familiennachzug an 
den Auslandsvertretungen schnell und unkompliziert 
erfolgen. Dafür dient dieses vereinfachte Antragsfor-
mular. Mit diesem Formular werden alle Angaben 
erhoben, die für einen Familiennachzug zum syrischen 
Schutzberechtigten zwingend erforderlich sind. Mit 
diesem Formular können auch – fristwahrend – form-
lose und unvollständige Anträge übermittelt werden, 
die nach Vorliegen der vollständigen Antragsunterla-
gen weiter bearbeitet werden. 

Der Antrag erfolgt im Regelfall durch die nachzie-
henden Familienangehörigen bei den deutschen 
Auslandsvertretungen. Ein Antrag ist gemäß § 29 Abs. 
2 Satz 3 AufenthG aber auch bei der deutschen Aus-
länderbehörde durch den in DEU lebenden Schutz-
berechtigten möglich. Das Auswärtige Amt bittet die 
deutschen Ausländerbehörden, in solchen Fällen das 
Anliegen des Schutzberechtigten aufzunehmen, den 
ausländerrechtlichen Status des Schutzberechtigten 
amtlich zu bestätigen (gern auf diesem Formular) und 
nach Möglichkeit bereits eine Vorabzustimmung für 
den Familiennachzug zu erteilen. Die zuständige deut-
sche Auslandsvertretung wird im Anschluss die Fami-
lienverhältnisse und die Identität der nachziehenden 
Angehörigen prüfen und die Sicherheitsabfragen 
durchführen. Bei Vorliegen einer Vorabzustimmung 
kann das gesamte Verfahren erheblich beschleunigt 
werden, da die Ausländerbehörde dann nicht erneut 
beteiligt werden muss“ (Auswärtiges Amt 2015: 2).

Weitere Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung

Seit Frühjahr 2015 wurden insbesondere für Syrerinnen 
und Syrer, die einen Antrag auf Familiennachzug stellen, 
zahlreiche weitere Maßnahmen ergriffen. So wurden 
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 � den Auslandsvertretungen ein stark verkürztes Visum-
antragsformular auf Arabisch, Deutsch und Englisch 
zur Verfügung gestellt, 

 � die qualifizierte Glaubhaftmachung bei Prüfung von 
Familiennachweisen und eine Legalisation syrischer 
Urkunden durch die Auslandsvertretungen in der Tür-
kei zugelassen,

 � eine Globalzustimmung der Bundesländer für Fälle 
des Nachzugs von Ehe- und Lebenspartnern sowie 
minderjährigen Kindern zu syrischen Schutzberech-
tigten in Deutschland eingeholt, die den Antrag auf 
Familiennachzug innerhalb der Dreimonatsfrist nach 
unanfechtbarer Anerkennung ihres Schutzstatus ge-
stellt hatten (§ 29 Abs. 2 Satz 2 AufenthG); 

 � ein neues Webportal23 online gestellt, wodurch die An-
tragstellenden fristwahrende Anzeigen und Antrags-
formulare online ausfüllen und ausdrucken können,

 � die Kosten für die Legalisation syrischer Urkunden 
und für die Ausstellung eines Reiseausweises für Dritt-
staatsangehörige im Rahmen des Familiennachzugs zu 
syrischen Schutzberechtigten erlassen, 

 � ein Vertrag mit der Internationalen Organisation für 
Migration (IOM) zur Einrichtung und zum Betrieb 
von Beratungsstellen in Familienunterstützungszen-
tren in Istanbul, Gaziantep und Beirut geschlossen, in 
denen IOM Antragstellende für das Visumverfahren 
unterstützt und kulturelle Vorbereitungskurse anbie-
tet (Deutscher Bundestag 2016b: 20f.).

23 Webportal: http://fap.diplo.de (24.11.2016).
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In den Erwägungsgründen der europäischen Familienzu-
sammenführungsrichtlinie (RL 2003/86/EG) heißt es:

„Die Integration von Familienangehörigen sollte ge-
fördert werden. Dazu sollte ihnen eine von dem Zu-
sammenführenden unabhängige Rechtsstellung zuer-
kannt werden, insbesondere in Fällen, in denen Ehen 
und Partnerschaften zerbrechen, sowie gleichermaßen 
wie dem Zusammenführenden Zugang zur allgemei-
nen und beruflichen Bildung sowie zur Beschäftigung 
nach den einschlägigen Bedingungen gewährt wer-
den“ (Erwägungsgründe Abs. 15 RL 2003/86/EG).

In diesem Kapitel werden daher die in Deutschland zur 
Verfügung stehenden Unterstützungsleistungen und Teil-
habeberechtigungen für nachgezogene Partnerinnen und 
Partner sowie Familienangehörige benannt.

5.1 Integrationskurse

Bundesweit gesetzlich verankert sind Integrationsmaß-
nahmen in den §§ 43-45 AufenthG sowie in der Integrati-
onskursverordnung (IntV), die zuletzt durch das weitge-
hende Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 6. August 
2016 modifiziert wurden. Kernstück ist der Integrati-
onskurs, der einen 600-stündigen Sprachkurs und einen 
100-stündigen Orientierungskurs umfasst (§§ 11 und 12 
IntV). Daneben gibt es Integrationskurse für Analphabe-
tinnen und Analphabeten, Frauen/Eltern, Jugendliche und 
junge Erwachsene (die nicht mehr der Schulpflicht unter-
liegen). Diese Kurse für spezielle Zielgruppen umfassen 
900 Unterrichtsstunden im Sprachkurs und 100 Unter-
richtsstunden im Orientierungskurs (§ 13 Abs. 1 IntV). Da-
neben stehen Intensivkurse im Umfang von 430 Stunden 
bereit (400 Std. Sprach- und 30 Std. Orientierungskurs) 
(§ 13 Abs. 3 IntV).

5.1.1 Teilnahmeberechtigung für  
nachgezogene Familienangehörige

Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem 
Integrationskurs haben u. a. Drittstaatsangehörige, die 
sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten und eine 

Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Familiennachzugs24 
erhalten haben (§ 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Auf-
enthG). Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die 
eine schulische Ausbildung aufnehmen oder ihre bishe-
rige Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutschland 
fortsetzen, haben keinen Teilnahmeanspruch. Auch bei 
„erkennbar geringem Integrationsbedarf“ oder wenn be-
reits ausreichende Deutschkenntnisse bestehen, besteht 
kein Teilnahmeanspruch (§ 44 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). In 
letzterem Fall besteht allerdings weiterhin die Berechti-
gung zur Teilnahme am Orientierungskurs (§ 44 Abs. 3 
Satz 2 AufenthG).

5.1.2 Teilnahmeverpflichtung

Drittstaatsangehörige, die im Familiennachzug nach 
Deutschland kommen, sind dann zu einer Teilnahme am 
Integrationskurs verpflichtet, wenn sie sich nicht zumin-
dest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen 
können oder zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufent-
haltstitels nicht über ausreichende Deutschkenntnisse 
verfügen oder sie Grundsicherung beziehen und die Teil-
nahme am Integrationskurs in einer Eingliederungsver-
einbarung vorgesehen ist oder sie „in besonderer Weise 
integrationsbedürftig“ sind und die Ausländerbehörde 
sie zur Teilnahme am Integrationskurs auffordert (§ 44a 
Abs. 1 AufenthG). 

5.2 Sonstige Unterstützungsleistungen 
und Teilhabemöglichkeiten

5.2.1 Zugang zu Bildung

Für Kinder und Jugendliche, die im Familiennachzug nach 
Deutschland gekommen sind, gilt bis zum Alter von 18 
Jahren (bzw. für neun bis zehn Schulbesuchsjahre und 
eine anschließende dreijährige Berufsschulpflicht) die all-
gemeine Schulpflicht. Der Schulbesuch ist in den einzel-
nen Bundesländern und mitunter je nach Schule unter-
schiedlich organisiert. Teils werden sie vom ersten Tag an 
in allen Unterrichtsfächern in den Regelklassen unterrich-
tet (mit oder ohne zusätzlichem Sprachförderangebot), 
teils für einen bestimmten Zeitraum oder auch dauerhaft 

24 Eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 28, 29, 30, 32, 36 AufenthG.
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in speziell eingerichteten Klassen unterrichtet, wobei dies 
für alle Schulfächer oder aber nur für einen Teil der Schul-
fächer gelten kann, während sie bei bestimmten Fächern 
am Unterricht der Regelklassen teilnehmen (Massumi/
von Dewitz et al. 2015: 7).

Für den Zugang zu weiterführenden Bildungsangeboten 
ist zu beachten, dass Kinder und Jugendliche im Familien-
nachzug aufgrund ihrer (hoch-) schulischen Ausbildung 
im Herkunftsland/Drittstaat der Gruppe der Bildungsaus-
länder zugerechnet werden. Das heißt, berechtigt bspw. 
der erworbene Schulabschluss nicht zu einem direkten 
Hochschulzugang, muss eine Feststellungsprüfung absol-
viert werden. Daneben müssen Bildungsausländer, die für 
das Studium erforderlichen Deutschkenntnisse nachwei-
sen. Auch kann ein Verfahren zur Anerkennung der im 
Ausland erbrachten Studienleistungen und Abschlüsse er-
forderlich sein, wenn der Studieneinstieg in Deutschland 
in einem höheren Fachsemester erfolgen soll.

5.2.2 Arbeitsmarktzugang

Seit der Änderung des Aufenthaltsgesetzes und der Be-
schäftigungsverordnung zum 6. September 2013 sind alle 
Personen mit einem Aufenthaltstitel zum Zweck der Fa-
milienzusammenführung zur Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit berechtigt (§ 27 Abs. 5 AufenthG). 

5.2.3 Berufsberatung, berufsbezogene  
Sprachförderung und Qualifizierung 

Neueinwanderer im Alter über 27 Jahren haben die Mög-
lichkeit, die Migrationsberatung für erwachsene Zuwan-
derer (MBE) in Anspruch zu nehmen. Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren erhal-
ten wiederum Beratung im Rahmen der Jugendmigrati-
onsdienste (JMD). Sowohl bei der MBE als auch beim JMD 
handelt es sich um zeitlich befristete, individuelle Bera-
tungsangebote (§ 45 Satz 1 AufenthG i. V. m. § 75 Nr. 9). 
Die Beratungsstellen bieten unter anderem Unterstützung 
bei der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche, bei Fragen zu 
aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten und der Aner-
kennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen aus den 
Herkunfts- oder aus Drittländern an (Brandt/Risch/Loch-
ner 2015).

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für alle Neuein-
wanderer (und Deutsche mit Migrationshintergrund), 
die nicht mehr schulpflichtig sind, eine berufsbezogene 
Sprachförderung zu besuchen (§ 45a AufenthG), die seit 1. 
Juli 2016 Regelinstrument der Sprachförderung des Bun-
des in Deutschland ist: 

„Sie wird vom BAMF umgesetzt und baut unmittelbar 
auf den Integrationskursen auf: In den Integrations-
kursen lernen Zugewanderte die deutsche Alltags-
sprache. In daran anschließenden berufsbezogenen 
Sprach- und Weiterqualifizierungsmodulen werden 
arbeitssuchende Migranten und Flüchtlinge konti-
nuierlich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Die nati-
onale berufsbezogene Deutschsprachförderung setzt 
sich aus verschiedenen Modulen zusammen, die sich 
baukastenähnlich individuell kombinieren lassen und 
den Deutschunterricht mit Maßnahmen der Bundes-
agentur für Arbeit verbinden“ (BAMF 2016b; vgl. auch 
BAMF 2016c).

Die berufsbezogenen Sprachkurse untergliedern sich in 
drei Basismodule, die jeweils 300 Unterrichtsstunden à 45 
Minuten und Zertifikatsprüfungen nach dem Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmen (GER) umfassen. 
Daneben finden sich verschiedene Spezialmodule mit fol-
genden Schwerpunkten:

„1.  Ein Schwerpunkt der Spezialmodule wird die be-
rufsbezogene Deutschsprachförderung für Perso-
nen, die sich im Anerkennungsverfahren befinden, 
sein. 

2.  Weitere Spezialmodule werden die verschiedenen 
Fachrichtungen abbilden, um so gezielt fachspezi-
fische Inhalte, beispielsweise im Pflege-, oder kauf-
männischen Bereich, zu vermitteln. 

3.  Zusätzlich sollen Spezialmodule für Teilnehmende 
aus dem Integrationskurs angeboten werden, die 
das Niveau B1 nicht erreicht haben. Dieser Gruppe 
stehen Spezialmodule mit dem Eingangsniveau A1 
und A2 zukünftig zur Verfügung“ (BAMF 2016a).

5.2.4 Eigenständiges Aufenthaltsrecht 

Die Regelungen für die Gewährung eines eigenständigen 
Aufenthaltsrechts für die nachgezogenen Partnerinnen 
und Partner sowie Familienangehörigen unterscheidet 
sich je nach Personengruppe.

Ehegattinnen und Ehegatten sowie Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartner

Die Aufenthaltserlaubnis der Ehe- bzw. Lebenspartner 
wird im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensge-
meinschaft bzw. Lebenspartnerschaft als eigenständiges, 
vom Zweck des Familiennachzugs unabhängiges Aufent-
haltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn

„1.  die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens 
drei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestan-
den hat oder 
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2.  der Ausländer gestorben ist, während die eheliche 
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand 

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt - EU war, es sei denn, er konnte 
die Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht rechtzeitig beantragen. Satz 1 ist nicht 
anzuwenden, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Aus-
länders nicht verlängert oder dem Ausländer keine 
Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt - EU erteilt werden darf, weil dies durch 
eine Rechtsnorm wegen des Zwecks des Aufenthalts 
oder durch eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltser-
laubnis nach § 8 Abs. 2 ausgeschlossen ist.

Von der Voraussetzung des dreijährigen rechtmäßi-
gen Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft im 
Bundesgebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzusehen, 
soweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte 
erforderlich ist, dem Ehegatten den weiteren Aufent-
halt zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer 
ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausge-
schlossen. Eine besondere Härte liegt insbesondere 
vor, wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsenden 
Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchti-
gung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn 
dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner 
schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der 
ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; dies ist 
insbesondere anzunehmen, wenn der Ehegatte Opfer 
häuslicher Gewalt ist. Zu den schutzwürdigen Belan-
gen zählt auch das Wohl eines mit dem Ehegatten in 
familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur 
Vermeidung von Missbrauch kann die Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn der 
Ehegatte aus einem von ihm zu vertretenden Grund 
auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch angewiesen ist.

Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Auf-
hebung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Un-
terhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers 
gesichert ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis 
oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU besitzt, 
ist dem Ehegatten abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis zu 
erteilen.

Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch steht 
der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbescha-
det des Absatzes 2 Satz 4 nicht entgegen. Danach kann 
die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, solange 

die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt 
- EU nicht vorliegen“ (§ 31 AufenthG).

Volljähriges Kind

Die Aufenthaltserlaubnis wird mit Eintritt der Volljährig-
keit zu einem eigenständigen, vom Familiennachzug un-
abhängigen Aufenthaltsrecht. „Das Gleiche gilt bei Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt - EU oder wenn die Aufenthaltserlaubnis 
in entsprechender Anwendung des § 37 verlängert wird“ 
(§ 34 Abs. 2 AufenthG).

Minderjähriges Kind

„Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach diesem Abschnitt besitzt, ist abweichend von 
§ 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn 
er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres 
seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das 
Gleiche gilt, wenn

1.  der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im   
Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist, 

2.  er über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt und 

3.  sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich 
 in einer Ausbildung befindet, die zu einem an-
 erkannten schulischen oder beruflichen Bildungs-

abschluss oder einem Hochschulabschluss führt. 

Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besitzes der 
Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel nicht die Zeiten 
angerechnet, in denen der Ausländer außerhalb des Bun-
desgebiets die Schule besucht hat.

Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
nach Absatz 1 besteht nicht, wenn

1.  ein auf dem persönlichen Verhalten des Auslän-
 ders beruhendes Ausweisungsinteresse besteht, 
2.  der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen 
 einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugendstrafe 
 von mindestens sechs oder einer Freiheitsstrafe 
 von mindestens drei Monaten oder einer Geld-
 strafe von mindestens 90 Tagessätzen verurteilt   

worden oder wenn die Verhängung einer Jugend-
 strafe ausgesetzt ist oder 
3.  der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme 

von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, es sei 
denn, der Ausländer befindet sich in einer Ausbil-
dung, die zu einem anerkannten schulischen oder 
beruflichen Bildungsabschluss führt. 
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In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungserlaub-
nis erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis verlängert wer-
den. Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Jugend- oder Frei-
heitsstrafe zur Bewährung oder die Verhängung einer 
Jugendstrafe ausgesetzt, wird die Aufenthaltserlaubnis in 
der Regel bis zum Ablauf der Bewährungszeit verlängert.

Von den in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1 
Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen ist abzusehen, wenn 
sie von dem Ausländer wegen einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht er-
füllt werden können“ (§ 35 AufenthG).

Sonstige volljährige Familienmitglieder

Bei der Frage nach einem eigenständigen Aufenthalts-
recht für sonstige volljährige Familienmitglieder gelten 
die Vorgaben des § 31 AufenthG (s. o.; § 36 Abs. 2 Satz 2 
AufenthG). 

Sonstige minderjährige Familienmitglieder

Bei der Frage nach einem eigenständigen Aufenthaltsrecht 
für sonstige minderjährige Familienmitglieder gelten die 
Vorgaben des § 34 AufenthG (s. Kapitel 5.3; § 36 Abs. 2 
Satz 2 AufenthG). 

5.2.5 Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

Drittstaatsangehörige, die im Rahmen des Familiennach-
zugs in die Bundesrepublik Deutschlang eingewandert 
sind, haben grundsätzlich einen Anspruch auf Einbürge-
rung, wenn sie25 

 � handlungsfähig (ab Vollendung des 16. Lebensjahres) 
oder gesetzlich vertreten sind,

 � sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
des Grundgesetzes bekennen und eine Loyalitätserklä-
rung abgeben, die ihre Hinwendung zur Bundesrepub-
lik Deutschland dokumentiert (verfassungsfeindliche, 
extremistische oder terroristische Bestrebungen oder 
Betätigungen schließen die Einbürgerung aus),

 � seit acht Jahren ihren rechtmäßigen und gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland haben,

 � ein den dauernden Aufenthalt ermöglichendes Auf-
enthaltsrecht besitzen,

 � den Lebensunterhalt für sich und ihre unterhaltsbe-
rechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruch-
nahme von Leistungen nach dem Zweiten oder 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe, Arbeits-
losengeld II) bestreiten können oder deren Inan-
spruchnahme nicht zu vertreten haben und

25 Die Ausführungen in Kapitel 5.2.5 sind an die Ausführungen 
in Grote/Bitterwolf/Baraulina 2016: 36 angelehnt.

 � nicht über eine Bagatellgrenze hinaus wegen Strafta-
ten verurteilt worden sind (§ 10 Abs. 1 StAG).

Weiterhin werden ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache auf Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER) sowie Kenntnisse 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebens-
verhältnisse in Deutschland vorausgesetzt. Letztere kön-
nen durch einen bundeseinheitlichen Einbürgerungstest 
nachgewiesen werden. 

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 StAG ist die Einbürgerung 
grundsätzlich erst dann möglich, wenn die bisherige 
Staatsangehörigkeit aufgegeben wird. Von der Aufgabe 
der bisherigen Staatsangehörigkeit wird nach § 12 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 und 2 StAG abgesehen, wenn z. B. der Her-
kunftsstaat eine Entlassung aus seiner Staatsangehörigkeit 
rechtlich oder faktisch nicht zulässt (letzteres gilt u. a. für 
Afghanistan, Eritrea, Syrien). Im Falle einer durch Beschei-
nigung des BAMF nachgewiesenen erfolgreichen Teilnah-
me an einem Integrationskurs wird die, für die Einbür-
gerung erforderliche, Aufenthaltsfrist von acht auf sieben 
Jahre verkürzt (§ 10 Absatz 3 Satz 1 StAG). Bei Vorliegen 
besonderer Integrationsleistungen, insbesondere Deutsch-
kenntnissen ab Niveau B2 GER, kann die Einbürgerung 
bereits nach einer Aufenthaltsfrist von sechs Jahren erfol-
gen (§ 10 Absatz 3 Satz 2 StAG).

Im Falle des Nachzugs eines Ehe- oder Lebenspartners zu 
einem Deutschen oder einer Deutschen gelten wiederum 
erleichterte Voraussetzungen (§ 9 StAG). 

5.3 Aufenthaltstitel der nachziehenden 
Familienangehörigen zu  
Schutzberechtigten 

Grundsätzlich handelt es sich bei den Aufenthaltserlaub-
nissen im Rahmen des Familiennachzugs – Familien-
nachzug zu Deutschen (§ 28 AufenthG), Familiennach-
zug zu Ausländern (§ 29 AufenthG), Nachzug zu Ehe- oder 
Lebenspartnern (§ 30 AufenthG), Kindernachzug (§ 32 
AufenthG), Nachzug der Eltern und sonstiger Familien-
angehöriger (§ 36 AufenthG) – um abgeleitete Aufent-
haltsrechte, die zumindest für die ersten Jahre an den 
rechtsmäßigen Aufenthalt des aufnehmenden Familien-
angehörigen bzw. Ehe- und Lebenspartners in der Bun-
desrepublik Deutschland gebunden sind. So wird die 
Aufenthaltserlaubnis im Familiennachzug in der Regel 
mindestens für ein Jahr und höchsten für die Gültigkeits-
dauer des Aufenthaltstitels des in Deutschland aufhäl-
tigen Familienangehörigen bzw. Ehe- oder Lebenspart-
ners gewährt. Nach bestimmten Übergangsfristen und bei 
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Erfüllung weiterer Voraussetzungen kann den einzelnen 
Nachzugsgruppen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht ge-
währt werden (§§ 31, 34 und 35 AufenthG). 

Diese Regelungen gelten grundsätzlich auch für Familien-
angehörige, die zu Asylberechtigten oder Personen mit zu-
erkannter Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärem Schutz 
nachziehen. Für die nachziehenden Angehörigen dieser 
Statusgruppen gibt es allerdings eine weitere aufenthalts-
rechtliche Option: Das Familienasyl bzw. ein internationa-
ler Schutz für Familienangehörige gemäß § 26 AsylG: 

„(1)  Der Ehegatte oder der Lebenspartner eines Asylbe-
rechtigten wird auf Antrag als Asylberechtigter an-
erkannt, wenn

1.  die Anerkennung des Asylberechtigten un-
anfechtbar ist, 

2.  die Ehe oder Lebenspartnerschaft mit dem 
Asylberechtigten schon in dem Staat bestan-
den hat, in dem der Asylberechtigte politisch 
verfolgt wird, 

3.  der Ehegatte oder der Lebenspartner vor der 
Anerkennung des Ausländers als Asylberech-
tigter eingereist ist oder er den Asylantrag 
unverzüglich nach der Einreise gestellt hat 
und 

4.  die Anerkennung des Asylberechtigten nicht 
zu widerrufen oder zurückzunehmen ist. 

(2)  Ein zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung min-
derjähriges lediges Kind eines Asylberechtigten 
wird auf Antrag als asylberechtigt anerkannt, wenn 
die Anerkennung des Ausländers als Asylberech-
tigter unanfechtbar ist und diese Anerkennung 
nicht zu widerrufen oder zurückzunehmen ist.

(3)  Die Eltern eines minderjährigen ledigen Asylbe-
rechtigten oder ein anderer Erwachsener im Sinne 
des Artikels 2 Buchstabe j der Richtlinie 2011/95/
EU werden auf Antrag als Asylberechtigte aner-
kannt, wenn

1.  die Anerkennung des Asylberechtigten un-
anfechtbar ist, 

2.  die Familie im Sinne des Artikels 2 Buch-
stabe j der Richtlinie 2011/95/EU schon in 
dem Staat bestanden hat, in dem der Asylbe-
rechtigte politisch verfolgt wird, 

3.  sie vor der Anerkennung des Asylberech-
tigten eingereist sind oder sie den Asylan-
trag unverzüglich nach der Einreise gestellt 
haben, 

4.  die Anerkennung des Asylberechtigten nicht 
zu wi derrufen oder zurückzunehmen ist und 

 5.  sie die Personensorge für den Asylberechtig-
ten innehaben. 

Für zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung minderjährige 
ledige Geschwister des minderjährigen Asylberechtig-
ten gilt Satz 1 Nummer 1 bis 4 entsprechend“ (§ 26 Abs. 
1-3 AsylG).26  

Vom Familienasyl bzw. dem internationalen Schutz für 
Familienangehörige ausgenommen sind dabei gemäß § 26 
Abs. 4 AsylG solche Familienangehörige, 

 � die aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
anzusehen sind oder eine Gefahr für die Allgemein-
heit darstellen, weil sie wegen eines Verbrechens oder 
besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt 
worden sind (§ 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG),

 � bei denen aus schwerwiegenden Gründen die An-
nahme gerechtfertigt ist, dass sie ein Verbrechen gegen 
den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit begangen haben im 
Sinne der internationalen Vertragswerke, die ausge-
arbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich 
dieser Verbrechen zu treffen; vor seiner Aufnahme als 
Flüchtling eine schwere nichtpolitische Straftat außer-
halb des Bundesgebiets begangen hat, insbesondere 
eine grausame Handlung, auch wenn mit ihr vorgeb-
lich politische Ziele verfolgt wurden, oder den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderge-
handelt hat. Dies gilt auch für Drittstaatsangehörige, 
die andere zu den genannten Straftaten oder Hand-
lungen angestiftet oder sich in sonstiger Weise daran 
beteiligt haben (§ 3 Abs. 2 AufenthG),

 � bei denen das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge vom Verbot der Abschiebung nach § 60 Abs. 1 
AufenthG abgesehen hat, weil „der Ausländer eine 
Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen 
einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen 
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexu-
elle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Wi-
derstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig 
zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteilt worden ist, sofern die Straftat 
mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Ge-
fahr für Leib oder Leben oder mit List begangen wor-
den ist“ (§ 80 Abs. 8 Satz 3 AufenthG).

26 Die Absätze 2 und 3 des § 26 AsylG gelten nicht für Kinder 
eines Drittstaatsangehörigen, der selbst nach Absatz 2 oder 
Absatz 3 als Asylberechtigter anerkannt worden ist (§ 26 Abs. 
4 Satz 2 AsylG).
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Diese Vorgaben gelten neben Familienangehörigen 
von Asylberechtigten auch für Personen mit zuerkann-
ter Flüchtlingseigenschaft und subsidiärem Schutz (§ 26 
Abs. 5 AsylG).27 

5.4 Gebühren für das Visum und die  
Aufenthaltserlaubnis

Die Visumgebühr bei der deutschen Auslandsvertretung 
beträgt 60 Euro pro Person (§ 46 AufenthV). Die Visum-
gebühr entfällt beim Nachzug von Ehe- und Lebenspart-
nern sowie minderjährigen ledigen Kindern zu Deutschen 
sowie beim Nachzug von Eltern minderjähriger Deutscher 
(§ 52 Abs. 1 AufenthV). 

Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in Deutschland 
mit einer Geltungsdauer von bis zu einem Jahr wird eine 
Gebühr von 100 Euro und für eine Geltungsdauer von 
mehr als einem Jahr eine Gebühr von 110 Euro erhoben 
(§ 45 AufenthV). Für Minderjährige betragen die Gebühren 
die Hälfte (§ 50 AufenthV). 

Für assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige 
und ihre Familienangehörigen gelten bei der Erteilung 
eines Visums und einer Aufenthaltserlaubnis ebenfalls 
vergünstigte Gebühren. Sie liegen je nach Alter zwischen 
22,90 und 28,80 Euro (§ 52a AufenthV).

Gebühren können zudem auch ermäßigt oder von ihrer 
Erhebung abgesehen werden, „wenn es mit Rücksicht auf 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenpflichtigen 
in Deutschland geboten ist“ (§ 53 Abs. 2 AufenthV).

5.5 Konsequenzen bei Nichterfüllen  
einzelner Verpflichtungen nach der 
Einreise

Wie beschrieben, besteht nach der Einreise im Familien-
nachzug unter Umständen eine Teilnahmeverpflichtung 
am Integrationskurs bzw. zumindest an Teilen dessen (z. B. 
Orientierungskurs). Eine nicht ordnungsgemäße Teil-
nahme am Integrationskurs kann in diesen Fällen kon-
krete Auswirkungen auf die (nicht-)Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis der nachgezogenen Person haben.

27 „Die Absätze  1 bis 5 sind nicht anzuwenden, wenn dem 
Ausländer durch den Familienangehörigen im Sinne dieser 
Absätze eine Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 oder ein 
ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 Absatz 1 droht oder er 
bereits einer solchen Verfolgung ausgesetzt war oder einen 
solchen ernsthaften Schaden erlitten hat“ (§ 26 Abs. 6 AsylG).

Überprüfungszeitpunkt

Die ordnungsgemäße Teilnahme am Integrationskurs 
wird vor einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
geprüft.

Konsequenzen bei Nichterfüllung der Verpflichtungen

Die Konsequenzen bei nicht erfüllten Verpflichtungen 
richten sich maßgeblich daran, ob die Nicht-Teilnahme 
am Integrationskurs oder das Nicht-Bestehen des Ab-
schlusstests des Integrationskurses aus Gründen geschieht, 
die die nachgezogene Person selbst zu vertreten hat. Wenn 
dies der Fall ist, weist die zuständige Ausländerbehörde vor 
der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auf die mög-
lichen Auswirkungen hin. So kann die Ausländerbehörde 
Mittel des Verwaltungszwangs anwenden, um die betref-
fende Person zur Erfüllung der Teilnahmepflicht anzuhal-
ten, z. B. indem sie die voraussichtlichen Kosten vorab per 
Gebührenbescheid erheben (§ 44a Abs. 3 AufenthG).

Die Auswirkungen des Handelns beziehen sich auf die fol-
genden Sachverhalte: 

1.  „Vor der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
ist festzustellen, ob der Ausländer einer etwaigen 
Pflicht zur ordnungsgemäßen Teilnahme am Inte-
grationskurs nachgekommen ist. Verletzt ein Aus-
länder seine Verpflichtung nach § 44a Abs. 1 Satz 1 
zur ordnungsgemäßen Teilnahme an einem Integ-
rationskurs, ist dies bei der Entscheidung über die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu berück-
sichtigen. Besteht kein Anspruch auf Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis, soll bei wiederholter und 
gröblicher Verletzung der Pflichten nach Satz 1 die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt 
werden. Besteht ein Anspruch auf Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis nur nach diesem Gesetz, 
kann die Verlängerung abgelehnt werden, es sei 
denn, der Ausländer erbringt den Nachweis, dass 
seine Integration in das gesellschaftliche und sozi-
ale Leben anderweitig erfolgt ist. Bei der Entschei-
dung sind die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts, 
schutzwürdige Bindung des Ausländers an das 
Bundesgebiet und die Folgen einer Aufenthaltsbe-
endigung für seine rechtmäßig im Bundesgebiet 
lebenden Familienangehörigen zu berücksichti-
gen. War oder ist ein Ausländer zur Teilnahme an 
einem Integrationskurs nach § 44a Absatz 1 Satz 1 
verpflichtet, soll die Verlängerung der Aufenthalts-
erlaubnis jeweils auf höchstens ein Jahr befris-
tet werden, solange er den Integrationskurs noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen oder noch nicht 
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den Nachweis erbracht hat, dass seine Integration 
in das gesellschaftliche und soziale Leben ander-
weitig erfolgt ist“ (§ 8 Abs. 3 AufenthG).

Diese Bestimmungen gelten gemäß § 8 Abs. 4 AufenthG 
nicht für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis von 
Asylberechtigten, anerkannte Flüchtlingen, subsidiär 
Schutzberechtigten oder Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis aufgrund eines Abschiebungsverbots nach § 60 
Abs. 5 und 7 AufenthG. Sofern also die nachgezogenen 
Angehörigen nach ihrer Einreise im Rahmen des Famili-
ennachzugs Familienasyl bzw. internationalen Schutz für 
Familienangehörige gemäß § 26 AsylG und damit eine der 
genannten Schutzberechtigungen erhalten haben, treffen 
die Vorgaben des § 8 Abs. 3 AufenthG auch auf die nachge-
zogenen Familienangehörigen zu. 

2.  Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis kann 
aufgrund nicht ausreichender Kenntnisse der 
deutschen Sprache und/oder fehlender Grund-
kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ver-
sagt werden bzw. sich bis zur Erfüllung der Ver-
pflichtung verzögern (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 
AufenthG; auch § 26 Abs. 3 AufenthG).

3.  Die Erteilung eines Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU kann aufgrund nicht ausreichender 
Kenntnisse der deutschen Sprache und/oder feh-
lender Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet versagt werden bzw. sich bis zur Er-
füllung der Verpflichtung verzögern (§ 9a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und 4 AufenthG).

4.  Die Einbürgerung kann aufgrund nicht ausrei-
chender Kenntnisse der deutschen Sprache und/
oder fehlender Grundkenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet versagt werden bzw. sich bis zur 
Erfüllung der Verpflichtung verzögern (§ 10 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 und 7 des Staatsangehörigkeitsgeset-
zes (StAG)). Zudem kann eine frühzeitige Einbür-
gerung nach sieben statt acht Jahren versagt wer-
den, die ansonsten Drittstaatsangehörigen möglich 
wird, wenn sie die erfolgreiche Teilnahme an 
einem Integrationskurs nachweisen können und 
die sonstigen Voraussetzungen erfüllen werden 
(§ 10 Abs. 3 StAG). 
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Nationale und internationale 
Gerichtsurteile 

6

Mehrere Urteile internationaler und nationaler Gerichte 
haben in den vergangenen Jahren zu Änderungen in der 
Gesetzgebung in Deutschland im Bereich des Familien-
nachzugs geführt. Zu diesen gehörte sowohl ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) als auch Urteil auf na-
tionaler Ebene des Bundesverwaltungsgerichts.

6.1 Veränderungen aufgrund von  
EuGH-Urteilen

Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Sprachnach- 
weis im Herkunftsland für türkische Ehegatten 
(Doğan-Urteil)

Am 10. Juli 2014 entschied der EuGH (C-138/13), dass das 
2007 eingeführte Spracherfordernis beim Nachzug tür-
kischer Ehegatten nicht mit der sog. Stillhalteklausel des 
Assoziierungsabkommens mit der Türkei vereinbar ist 
(EuGH 2014). Die Stillhalteklausel verbietet die Einfüh-
rung neuer Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit 
(d. h. Beschränkungen, die nicht schon bestanden, als diese 
Klausel am 1. Januar 1973 in Deutschland in Kraft trat). 
Der 2007 eingeführte Sprachnachweis im Herkunftsland 
erschwere die Familienzusammenführung und stelle des-
halb eine neue Beschränkung der Ausübung der Nieder-
lassungsfreiheit durch die türkischen Staatsangehörigen 
im Sinne dieser Klausel dar. Der EuGH hebt hervor, „dass 
die Familienzusammenführung ein unerlässliches Mittel 
zur Ermöglichung des Familienlebens türkischer Erwerbs-
tätiger ist, die dem Arbeitsmarkt der Mitgliedstaaten an-
gehören, und sowohl zur Verbesserung der Qualität ihres 
Aufenthalts als auch zur Förderung ihrer Integration in 
diesen Staaten beiträgt“. Er hält jedoch auch fest, dass die 
Einführung einer neuen Beschränkung zugelassen werden 
könne, sofern sie durch einen zwingenden Grund des All-
gemeininteresses gerechtfertigt und geeignet ist, „die Er-
reichung des angestrebten legitimen Zieles zu erreichen“, 
und nicht über das hierfür Erforderliche hinausgehe. Der 
Verstoß gegen das Assoziierungsabkommen bestehe nach 
Auffassung des EuGH darin, dass bei der Entscheidung 
über den Nachweis einfacher Kenntnisse der deutschen 
Sprache kein Raum für die Berücksichtigung besonderer 
Umstände des Einzelfalls besteht (BAMF/EMN 2015: 25f.).

Mit Wirkung zum 1. August 2015 wurde daraufhin eine 
allgemeine Härtefallregelung beim Ehegattennachzug 
eingeführt. Beim Nachzug zu deutschen oder zu auslän-
dischen Ehegatten kann nun von einem Nachweis von 
Sprachkenntnissen abgesehen werden, wenn „es dem Ehe-
gatten auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise 
Bemühungen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der deut-
schen Sprache zu unternehmen“ (§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 
AufenthG). Mit dieser Regelung setzte der Gesetzgeber die 
Bestimmung des EuGH aus dem sogenannten ‚Doğan-
Urteil‘ um (BAMF/EMN 2016: 26). 

6.2 Veränderungen aufgrund nationaler 
Rechtsprechungen (seit 2011) 

Spracherfordernisse beim Nachzug zu Ehe- oder  
Lebenspartnern zu Deutschen gelten nur eingeschränkt 

Das Bundesverwaltungsgericht bestimmte am 4. Septem-
ber 2012 in einer Grundsatzentscheidung, dass das ge-
setzliche Erfordernis des Nachweises deutscher Sprach-
kenntnisse beim Nachzug ausländischer Ehe- oder 
Lebenspartner zu Deutschen nur eingeschränkt gilt. Das 
Visum zum Nachzug zu Ehe- oder Lebenspartnern muss 
demnach bereits dann ausgestellt werden, wenn Bemü-
hungen zum Erwerb einfacher Sprachkenntnisse im Ein-
zelfall nicht möglich, nicht zumutbar oder nicht innerhalb 
eines Jahres erfolgreich sind. Beim Nachzug von Ehe- oder 
Lebenspartnern zu ausländischen Staatsangehörigen gel-
ten diese Einschränkungen nicht (BVerwG 10 C 12.12, Urt. 
v. 4. September 2012; Deutscher Bundestag 2012; BAMF/
EMN 2013: 26). 

Nachzugsanspruch der Eltern eines minderjährigen  
Flüchtlings bis zur Volljährigkeit des Kindes 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 18. April 2013 ent-
schieden, dass grundsätzlich beide Eltern eines minder-
jährigen Flüchtlings, der sich ohne Begleitung in Deutsch-
land aufhält, einen Anspruch auf Nachzug zu ihrem Kind 
haben (BVerwG 10 C 9.12). Dieser Anspruch besteht jedoch 
nur bis zur Volljährigkeit des Kindes. Das Gericht hat in 
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seinem Urteil zugleich dargelegt, dass Eltern die Möglich-
keit haben müssen, ihren Visumanspruch mit Hilfe einer 
einstweiligen Anordnung rechtzeitig vor Erreichen der 
Volljährigkeit des Kindes effektiv durchzusetzen, da an-
derenfalls ihr Nachzugsbegehren vereitelt würde (BAMF/
EMN 2013: 26). 

Aufenthaltstitel zur Familienzusammenführung auch in 
Patchworkfamilien möglich

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 30. Juli 2013 ent-
schieden, dass ein Drittstaatsangehöriger, der in Deutsch-
land in einer Patchworkfamilie mit seiner Partnerin und 
Kindern zusammenlebt, in einem außergewöhnlichen 
Härtefall Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 
hat, wenn dies erforderlich ist, um eine Verletzung von 
Art. 6 GG zu vermeiden (BVerwG 1 C 15.12; BAMF/EMN 
2013: 26).

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Abschaffung des 
erlaubnisfreien Aufenthalts für türkische Kinder

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 6. November 2014 
entschieden, dass ein im Bundesgebiet geborenes Kind 
eines türkischen Arbeitnehmers, das nach der derzeiti-
gen Rechtslage einer Aufenthaltserlaubnis bedarf (gere-
gelt in § 33 AufenthG), sich nicht auf die früher geltende 
Befreiung von der Aufenthaltserlaubnispflicht berufen 
kann (BVerwG 1 C 4.14). Zwar verbietet das Assoziierungs-
abkommen EWG-Türkei grundsätzlich eine nachteilige 
Veränderung der Rechtslage. Die Erstreckung der Aufent-
haltserlaubnispflicht auf unter 16-jährige Ausländer ist 
jedoch durch einen zwingenden Grund des Allgemeinin-
teresses – hier die damit beabsichtigte effektive Zuwan-
derungskontrolle – gerechtfertigt (BVerwG 2014; BAMF/
EMN 2015: 25). 
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Fazit 7
Artikel 6 des Grundgesetzes sieht einen besonderen 
Schutz der Ehe und Familie vor. Der Familiennachzug 
zu in Deutschland lebenden Drittstaatsangehörigen und 
Deutschen wird durch das Aufenthaltsgesetz geregelt 
während für den Familiennachzug zu EU-Bürgerinnen 
und -Bürgern in erster Linie die Vorgaben des Freizügig-
keitsgesetzes/EU gelten. Nachzugsberechtigt sind in ers-
ter Linie Ehe- und Lebenspartner sowie minderjährige 
Kinder, die zu ihren Eltern nachziehen oder Eltern, die zu 
ihren minderjährigen Kindern nachziehen. Die gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaft ist der Ehe in Fragen 
des Familiennachzugs weitestgehend gleichgestellt. Dar-
über hinaus können unter bestimmten Voraussetzungen 
auch sonstige Familienangehörige nachziehen. 

Grob lassen sich fünf Kernvoraussetzungen für den Fami-
liennachzug herauskristallisieren: Die aufnehmende Per-
son muss über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, 
ausreichenden Wohnraum und Krankenversicherungs-
schutz für die nachziehenden Familienangehörigen und 
sich vorweisen können sowie den Lebensunterhalt für 
sich und die Nachziehenden sichern können. Darüber hi-
naus müssen bestimmte ‚Integrationsleistungen‘ vor und/
oder nach dem Nachzug erfüllt werden (z. B. Nachweis 
über Deutschkenntnisse). Beim Ehe- bzw. Lebenspartner-
nachzug müssen die Partnerinnen und Partner wiederum 
in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein.

Für einzelne Personengruppen kann beim Familiennach-
zug von bestimmten Voraussetzungen abgesehen werden 
oder ist von diesen abzusehen. Dies gilt beispielsweise für 
die Lebensunterhaltssicherung, von der beispielsweise bei 
Resettlement-Flüchtlingen, anerkannten Asylberechtig-
ten, anerkannten Geflüchteten sowie subsidiär Schutzbe-
rechtigten abzusehen ist bzw. abgesehen werden kann. 

Einschränkungen beim Familiennachzug gelten derzeit 
für subsidiär Schutzberechtigte. Für diejenigen, denen 
nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis als 
subsidiär Schutzberechtigte erteilt wurde, wurde der Fa-
miliennachzug bis zum 16. März 2018 grundsätzlich aus-
gesetzt; ein Nachzug während dieser Phase ist nur in 
Einzelfällen und aus völkerrechtlichen oder dringenden 
humanitären Gründen möglich. 

Ein Familiennachzug wird wiederum grundsätzlich nicht 
zugelassen, wenn feststeht, dass es sich um eine Schein- 
oder Zwangsehe bzw. Schein- oder Zwangspartnerschaft 
handelt. Ein Familiennachzug kann zudem versagt wer-
den, wenn die Person, zu der der Nachzug erfolgen soll, 

bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt. Darüber hinaus 
wird ein Familiennachzug nicht gewährt, wenn der Nach-
zug zu nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Drittstaats-
angehörigen, vollziehbar Ausreisepflichtigen oder einigen 
weiteren Statusgruppen erfolgen soll.

Seit dem Jahr 2014 ist ein deutlicher Zuwachs an erteilten 
Aufenthaltserlaubnissen für Drittstaatsangehörige zum 
Zweck der Familienzusammenführung mit Deutschen 
und Drittstaatsangehörigen zu verzeichnen. So erhielten 
in den Jahren 2010 bis 2013 jährlich knapp 55.000 neu-
eingereiste Familienangehörige eine Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck der Familienzusammenführung. 2014 stieg die 
Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck des 
Familiennachzugs für in dem Jahr neueingereiste Dritt-
staatsangehörige auf 63.677. 2015 stieg die Zahl der erteil-
ten Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen für 
im Jahr 2015 eingereiste Personen weiter auf insgesamt 
82.440 an. Den größten Anteil an den Familienzusam-
menführungen machten Ehefrauen bzw. Lebenspartne-
rinnen, die zu ihren Ehemännern oder Lebenspartnerin-
nen nachzogen aus. Minderjährige Kinder stellten in den 
vergangenen Jahren die zweitgrößte Nachzugsgruppe, vor 
nachziehenden Ehemännern und Lebenspartnern sowie 
vor Eltern und sonstigen Familienangehörigen. Die zehn 
Hauptherkunftsländer im Familiennachzug waren im Jahr 
2015 Syrien, die Türkei, die Russische Föderation, Indien, 
Kosovo, die USA, die Ukraine, China, der Irak sowie Bos-
nien und Herzegowina. 

Der starke Anstieg an Asylantragstellenden und Schutz-
berechtigten in den vergangenen Jahren stellt die Fami-
lien und die deutschen Auslandsvertretungen vor große 
Herausforderungen, insbesondere in den Nachbarlän-
dern Syriens, wo das Visumverfahren zur Einreise nach 
Deutschland durchgeführt wird. Die dortigen personel-
len Kapazitäten reichen trotz zahlreicher Maßnahmen zur 
Beschleunigung der Antragsbearbeitung bisher nicht zur 
zeitnahen Bearbeitung aller Anträge aus und es sind an 
einzelnen Auslandsvertretungen zwischenzeitlich Warte-
fristen zur Antragstellung von mehr als eineinhalb Jahren 
entstanden. Diesem Antragsstau wird versucht mit wei-
teren Personalaufstockungen, infrastrukturellen Maß-
nahmen und Verfahrenserleichterungen zu begegnen; 
allerdings steigt durch den starken Anstieg an Schutzbe-
rechtigten parallel auch die Anzahl der Antragsberech-
tigten und Antragstellenden. Die Einschränkung des 
Nachzugs für subsidiär Schutzberechtigte wird hier einen 
deutlichen Verzögerungseffekt beim Nachzug mit sich 
bringen. 
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